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Gesetzentwurf
der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung der Vollstreckung von
Fahrverboten und Entziehungen der Fahrerlaubnis bei Inhabern
auslandischer EU- und EWR-Fuhrerscheine ohne ordentlichen
Wohnsitz im Inland

A. Problem und Ziel

Die strafrechtlichen, strafverfahrensrechtlichen und strallenverkehrsrechtlichen Regelun-
gen sehen bislang zur Vollstreckung von Fahrverboten oder Entziehungen der Fahrer-
laubnis gegenuber Inhabern von Fuhrerscheinen, die in anderen Mitgliedstaaten der Eu-
ropaischen Union oder anderen Vertragsstaaten des Abkommens tber den Europaischen
Wirtschaftsraum ausgestellt wurden und deren Inhaber ihren ordentlichen Wohnsitz nicht
im Inland haben, die Eintragung des Fahrverbots bzw. der Aberkennung der Fahrberech-
tigung mit Wirkung fir das Inland auf dem Fuhrerschein vor.

Der Europaische Gerichtshof hat jedoch durch Urteil vom 29. April 2021 in der Rechtssa-
che C-56/20 Uber die Auslegung der Richtlinie 2006/126/EG des Europaischen Parla-
ments und des Rates vom 20. Dezember 2006 Uber den Fuhrerschein (ABI. L 403 vom
30.12.2006, S. 18; L 169 vom 28.6.2016, S. 18), die zuletzt durch die Richtlinie (EU)
2020/612 (ABI. L 141 vom 5.5.2020, S. 9) geandert worden ist, in der durch die Richtlinie
2011/94/EU der Kommission vom 28. November 2011 zur Anderung der Richtlinie
2006/126/EG des Europaischen Parlaments und des Rates Uber den Flihrerschein (ABI. L
314 vom 29.11.2011, S. 31) geanderten Fassung (im Folgenden: Richtlinie 2006/126/EG)
entschieden, dass diese Rechtslage nicht richtlinienkonform ist. Ein Mitgliedstaat, der ge-
gen den Inhaber eines in einem anderen Mitgliedstaat der Europaischen Union ausge-
stellten EU-Kartenfiihrerscheins ein mit Wirkung fir das Inland geltendes Verbot, ein
Kraftfahrzeug zu flhren, erlassen hat, ist laut Europaischem Gerichtshof nicht berechtigt,
auf dem Kartenfuhrerschein einen Vermerk uUber das Verbot, in seinem Hoheitsgebiet zu
fahren, anzubringen, wenn der Inhaber des Fihrerscheins seinen ordentlichen Wohnsitz
nicht im Sinne von Artikel 12 Absatz 1 der Richtlinie 2006/126/EG in dem das Verbot an-
ordnenden Mitgliedstaat hat. Die Eintragung eines solchen Vermerks durch den Mitglied-
staat des voribergehenden Aufenthalts widerspreche den Bestimmungen dieser Richtli-
nie. In Anbetracht der detaillierten Regelungen der Richtlinie 2006/126/EG, namentlich
des Anhangs | Nummer 3 Satz 3 Buchstabe a Feld 13 und 14 sowie Nummer 4 Buchsta-
be a, erweise es sich auch unter Beriicksichtigung der Erwagungsgrinde 4 und 16, dass
formelle Anderungen des EU-Kartenfihrerscheins nur durch den Mitgliedstaat des or-
dentlichen Wohnsitzes vorgenommen werden durfen, damit das durch die Richtlinie
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2006/126/EG garantierte einheitliche Erscheinungsbild dieses Dokuments gewahrleistet
sei. Diese Auslegung ist dann auch fir einen in einem anderen Vertragsstaat des Ab-
kommens Uber den Europaischen Wirtschaftsraum ausgestellten Kartenflhrerschein
malfdgeblich.

Ziel dieses Entwurfs ist es, die Entscheidung des Européischen Gerichtshofs durch die
entsprechende Anderung der betroffenen Regelungen umzusetzen. Dies gilt fiir die Rege-
lungen sowohl zur Vollstreckung von buf3geldrechtlichen und strafrechtlichen Fahrverbo-
ten als auch zur Vollstreckung von verwaltungsrechtlichen oder strafrechtlichen Entzie-
hungen der Fahrerlaubnis. Fir alle diese MalRnahmen ist bislang die Eintragung eines
Vermerks auf dem EU- bzw. EWR-Flhrerschein vorgesehen, sofern dieser von einem
anderen Mitgliedstaat oder einem anderen Vertragsstaat ausgestellt wurde und der Inha-
ber keinen ordentlichen Wohnsitz im Inland hatte.

Zugleich sollen die Neuregelungen gewahrleisten, dass das Wirksamwerden von Fahr-
verboten, der Beginn der Verbotsfrist sowie die Entziehung der Fahrerlaubnis sowohl flr
den Flhrerscheininhaber als auch im Interesse der Verkehrssicherheit fir die Vollzugs-
und Kontrollbehérden transparent sind.

B. Losung

Die Umsetzung des Urteils des Europaischen Gerichtshofs vom 29. April 2021 erfordert
Anderungen des Strafgesetzbuches (StGB), der Strafprozessordnung (StPO) und des
Stralienverkehrsgesetzes (StVG) sowie der damit untrennbar zusammenhangenden Vor-
schriften der Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV).

Der Entwurf sieht fiir Inhaber eines EU- oder EWR-Fiihrerscheins, der in einem anderen
Mitgliedstaat der Europaischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens
Uber den Europaischen Wirtschaftsraum ausgestellt wurde, sofern die jeweiligen Inhaber
keinen ordentlichen Wohnsitz im Inland haben, folgende zentrale Regelungselemente vor:

— Auf diesen Flhrerscheinen wird das Fahrverbot oder die Wirkung der Entziehung der
Fahrerlaubnis als Aberkennung der Fahrberechtigung fir das Inland nicht mehr ver-
merkt.

— Bei bulBgeld- und strafrechtlichen Fahrverboten sowie bei verwaltungs- und straf-
rechtlichen Entziehungen der Fahrerlaubnis wird die Entscheidung in das Fahreig-
nungsregister (FAER) eingetragen, so dass diese fur die Kontrollbehérden durch Ein-
sichtnahme in das FAER ersichtlich ist. Der Mitgliedstaat oder Vertragsstaat des or-
dentlichen Wohnsitzes wird Gber das Fahrverbot oder die Wirkung der Entziehung der
Fahrerlaubnis als Aberkennung der Fahrberechtigung fiir das Inland unterrichtet.

— Bulgeld- und strafrechtliche Fahrverbote werden zukunftig gleichermal3en einen Mo-
nat nach Rechtskraft der bufgeldrechtlichen bzw. strafrechtlichen Entscheidungen
wirksam. Die Verbotsfrist beginnt gleichzeitig mit Wirksamkeit des Fahrverbots zu lau-
fen. Bei buRRgeldrechtlichen Fahrverboten gelten in Anknipfung an die bisherige Re-
gelung in § 25 Absatz 2a StVG besondere Schonfristregelungen, wenn in den letzten
zwei Jahren vor der Ordnungswidrigkeit ein Fahrverbot gegen die betroffene Person
nicht verhangt worden ist und bis zur BuRgeldentscheidung auch nicht verhangt wird.
Diese Schonfristregelung wurde bisher schon auf Inhaber auslandischer Fuhrer-
scheine dergestalt analog angewendet, dass die Eintragung eines Vermerks der amt-
lichen Verwahrung gleichgestellt wurde. Die Schonfristregelung wird nun ausdricklich
auf Inhaber auslandischer Fuhrerscheine ausgeweitet. Dabei wird in Fallgestaltun-
gen, in denen eine Inverwahrnahme bzw. der Eintrag eines Vermerks ausscheidet,
dem Betroffenen erméglicht, durch einen entsprechenden Antrag im Verfahren den
Zeitpunkt des Beginns der Wirksamkeit des Fahrverbots innerhalb der Schonfrist zu
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bestimmen (Festlegung erfolgt durch die Verwaltungsbehérde bzw. das Gericht). In
diesen Fallgestaltungen wird das Fahrverbot (jedoch) spatestens vier Monate nach
Eintritt der Rechtskraft wirksam.

C. Alternativen
Keine.

Weitergehende MalRnahmen wie etwa die Regelung einer Pflicht, den Flhrerschein inlan-
dischen oder auslandischen Stellen zur Eintragung der fehlenden Fahrberechtigung im
Inland durch den EU-Mitgliedstaat bzw. EWR-Vertragsstaat des ordentlichen Wohnsitzes
vorzulegen, sind nicht zwingend erforderlich und dirften in der Regel nicht verhaltnisma-
Rig sein. Darlber hinaus musste sich an die Vorlage des Fihrerscheins durch dessen
Inhaber bei einer inlandischen Stelle ein férmliches Amtshilfegesuch dieser Stelle — ver-
bunden mit der Ubersendung des Fiihrerscheins — an den EU-Mitgliedstaat bzw. EWR-
Vertragsstaat des ordentlichen Wohnsitzes anschlief3en, die fehlende Fahrberechtigung
im Inland in den Fuhrerschein einzutragen; dies hatte zusatzlichen Verwaltungsaufwand
zur Folge. Zur Kontrolle des Verbots durch die Verkehrsbehorden ist die fehlende Fahrbe-
rechtigung bereits aus dem FAER ersichtlich. Zudem wiirde im Falle eines Fahrverbots
von einem bis drei Monaten die Eintragung des Verbots auf dem Fuhrerschein durch den
Mitgliedstaat oder Vertragsstaat des ordentlichen Wohnsitzes mit Blick auf die Zeit, die
eine Ubersendung des Fiihrerscheins Uber das Kraftfahrt-Bundesamt an den Wohnsitz-
staat und die Eintragung durch die dort zustandige Behorde in Anspruch nehmen wirden,
voraussichtlich regelmaRig zu spat kommen und erst nach Ablauf des Fahrverbots reali-
siert werden. Bis dahin ware der Flhrerschein aber dem Inhaber gleichwohl entzogen.
Dieser zeitliche Aspekt kommt zwar bei langeren Fahrverboten sowie bei Entziehungen
der Fahrerlaubnis nicht in gleichem Umfang zum Tragen. Auch hier ist aber die Kontroll-
funktion ausreichend Uber das FAER sichergestellt, so dass es keiner weiteren Mal3nah-
men bedarf.

D. Haushaltsausgaben ohne Erfullungsaufwand

Keine.
E. Erfullungsaufwand

E.1 Erfullungsaufwand fur Biurgerinnen und Biirger

Fir die Blrgerinnen und Burger verringert sich der Erfillungsaufwand kinftig dadurch um
jahrlich 2 275 Stunden, dass Inhaber einer auslandischen EU- oder EWR-Fahrerlaubnis,
deren ordentlicher Wohnsitz sich nicht im Inland befindet, im Falle einer Entziehung der
Fahrerlaubnis oder eines Fahrverbots ihren FlUhrerschein nicht mehr zum Zwecke der
Anbringung eines Vermerks auf dem Flhrerschein Uber die fehlende Fahrberechtigung im
Inland der im Inland zustandigen Behorde vorlegen muissen. Zudem entfallen jahrliche
Sachkosten in Héhe von rund 17 000 Euro.

E.2 Erfullungsaufwand fir die Wirtschaft

Es ergibt sich keine Veranderung des Erflllungsaufwands fir die Wirtschaft.
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E.3 Erfullungsaufwand der Verwaltung

Bei den Landern verringert sich der Erfillungsaufwand um jahrlich geschatzt 340 000 Eu-
ro. Die Entlastung lasst sich dabei insbesondere auf den zukiinftig ausreichenden Eintrag
im Fahreignungsregister anstelle eines Vermerks auf dem Fuhrerschein zurlckfuhren.

F. Weitere Kosten

Weitere Kosten entstehen nicht. Auswirkungen auf das Preisniveau, insbesondere das
Verbraucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten.
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Fahrverboten und Entziehungen der Fahrerlaubnis bei Inhabern
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Bundesrepublik Deutschland Berlin, 5. September 2025
Der Bundeskanzler

An die
Prisidentin des Bundesrates

Frau Ministerprasidentin
Anke Rehlinger

Sehr geehrte Frau Bundesratsprésidentin,

hiermit tibersende ich gemdll Artikel 76 Absatz 2 des Grundgesetzes den von der
Bundesregierung beschlossenen

Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung der Vollstreckung von Fahrverboten
und Entziehungen der Fahrerlaubnis bei Inhabern ausldndischer EU- und
EWR-Fiihrerscheine ohne ordentlichen Wohnsitz im Inland

mit Begriindung und Vorblatt.
Federfiithrend sind das Bundesministerium fiir Verkehr und das Bundesministerium

der Justiz und fur Verbraucherschutz.

Mit freundlichen Griilen
Friedrich Merz

Fristablauf: 17.10.25
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Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung der Vollstreckung von Fahr-
verboten und Entziehungen der Fahrerlaubnis bei Inhabern auslandi-
scher EU- und EWR-Fiihrerscheine ohne ordentlichen Wohnsitz im In-
land

Vom ...

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Anderung des Strafgesetzbuches

Das Strafgesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. November 1998
(BGBI. | S. 3322), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 2 des Gesetzes vom 7. November 2024
(BGBI. 2024 |1 Nr. 351) geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

1. § 44 wird wie folgt geandert:
a) Absatz 2 wird wie folgt geandert:
aa) Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

,Das Fahrverbot wird wirksam, wenn der Fuhrerschein nach Rechtskraft des
Urteils in amtliche Verwahrung gelangt oder das Fahrverbot im Inland im Fih-
rerschein vermerkt ist, spatestens jedoch einen Monat nach Eintritt der
Rechtskraft.”

bb) Satz 4 wird durch folgenden Satz ersetzt:

»IN einem auslandischen Fuhrerschein, der weder von einem Mitgliedstaat der
Europaischen Union noch von einem anderen Vertragsstaat des Abkommens
Uber den Europaischen Wirtschaftsraum ausgestellt wurde, wird das Fahrver-
bot vermerkt.”

b) Absatz 3 Satz 1 wird durch die folgenden Satze ersetzt:

,Ist ein Fuhrerschein amtlich zu verwahren oder das Fahrverbot in einem auslan-
dischen Fihrerschein nach Absatz 2 Satz 4 zu vermerken, so wird die Verbotsfrist
erst von dem Tag an gerechnet, an dem dies geschieht. In den Gbrigen Fallen wird
die Verbotsfrist ab dem Tag des Eintritts der Wirksamkeit des Fahrverbots gerech-
net.”

2. §69b Absatz 2 Satz 2 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

»IN einem auslandischen Fuhrerschein, der weder von einem Mitgliedstaat der Europa-
ischen Union noch von einem anderen Vertragsstaat des Abkommens tUber den Euro-
paischen Wirtschaftsraum ausgestellt wurde, werden die Entziehung der Fahrerlaubnis
und die Sperre vermerkt.”
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Artikel 2

Anderung des StraRenverkehrsgesetzes

Das StralRenverkehrsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. Marz 2003

(BGBI. | S. 310, 919), das zuletzt durch Artikel 70 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024
(BGBI. 2024 1 Nr. 323) geandert worden ist, wird wie folgt gedndert:

1.

§ 3 Absatz 2 Satz 4 wird durch die folgenden Satze ersetzt:

~oatz 3 gilt nicht, sofern es sich um einen Flhrerschein handelt, der in einem anderen
Mitgliedstaat der Europaischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkom-
mens uber den Europaischen Wirtschaftsraum ausgestellt wurde und dessen Inhaber
seinen ordentlichen Wohnsitz nicht im Inland hat. Die Satze 1 bis 4 gelten auch, wenn
die Fahrerlaubnisbehoérde die Fahrerlaubnis auf Grund anderer Vorschriften entzieht.*

§ 4 Absatz 10 Satz 3 wird durch den folgenden Satz ersetzt:
,Im Fall des Satzes 1, auch in Verbindung mit Satz 2, beginnt die Frist

1. in den Fallen, in denen der Flhrerschein der Fahrerlaubnisbehérde abzuliefern
oder zur Eintragung der Entscheidung vorzulegen ist, mit der Ablieferung oder Vor-
lage des Fuhrerscheins nach § 3 Absatz 2 Satz 3 in Verbindung mit Satz 5,

2. in den Fallen, in denen der Fihrerschein weder abzuliefern noch zur Eintragung
der Entscheidung vorzulegen ist, mit Wirksamkeit der Entziehung nach Absatz 5
Satz 1 Nummer 3.°

§ 25 wird wie folgt geandert:
a) Die Absatze 2 bis 3 werden durch die folgenden Absatze 2 bis 4 ersetzt:

»(2) Das Fahrverbot wird wirksam, wenn der Flhrerschein nach Rechtskraft der
BuRgeldentscheidung in amtliche Verwahrung gelangt oder das Fahrverbot im In-
land in ihm vermerkt ist, spatestens jedoch einen Monat nach Eintritt der Rechts-
kraft der BuRgeldentscheidung.

(2a) Fur die Dauer des Fahrverbots werden von einer deutschen Behdrde aus-
gestellte nationale und internationale Fuhrerscheine amtlich verwahrt. Dies gilt
auch, wenn der Fihrerschein von einer Behorde eines Mitgliedstaates der Euro-
paischen Union oder eines anderen Vertragsstaates des Abkommens Uber den
Europaischen Wirtschaftsraum ausgestellt wurde, sofern der Inhaber seinen or-
dentlichen Wohnsitz im Inland hat. In einem auslandischen Flhrerschein, der we-
der von einem Mitgliedstaat der Europaischen Union noch von einem anderen Ver-
tragsstaat des Abkommens Uber den Europaischen Wirtschaftsraum ausgestellt
wurde, wird das Fahrverbot vermerkt. Wird der Flhrerschein fiir die Zwecke der
amtlichen Verwahrung oder der Eintragung des Vermerks nicht freiwillig heraus-
gegeben, so ist er zu beschlagnahmen.

(3) Ist in den zwei Jahren vor Begehen der Ordnungswidrigkeit nicht die
Rechtskraft einer Entscheidung Uber ein gegen die betroffene Person verhangtes
Fahrverbot eingetreten und tritt diese bis zur Entscheidung nach Absatz 1 auch
nicht ein, so hat die Verwaltungsbehdérde oder das Gericht,

1. wenn der Fihrerschein amtlich zu verwahren oder das Fahrverbot auf dem
Flhrerschein zu vermerken ist, zu bestimmen, dass abweichend von der in
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Absatz 2 genannten Frist von einem Monat nach Eintritt der Rechtskraft der
BuRgeldentscheidung das Fahrverbot spatestens vier Monate nach Eintritt der
Rechtskraft der Bu3geldentscheidung wirksam wird,

2. indenin Nummer 1 nicht genannten Fallen abweichend von Absatz 2,

a) wenn der Betroffene in einer schriftlichen oder elektronischen Erklarung
einen Zeitpunkt abstrakt nach Tagen, Wochen oder Monaten nach Eintritt
der Rechtskraft der BuRgeldentscheidung fir den Beginn der Wirksamkeit
des Fahrverbots benannt hat, der innerhalb eines Zeitraums von einem
bis vier Monaten nach Eintritt der Rechtskraft der BuRgeldentscheidung
liegt, diesen Zeitpunkt fir den Beginn der Wirksamkeit des Fahrverbots
festzulegen oder

b) wenn der Betroffene keine Erklarung im Sinne des Buchstabens a abge-
geben hat, zu bestimmen, dass das Fahrverbot mit Ablauf von vier Mona-
ten nach Eintritt der Rechtskraft der BuRRgeldentscheidung wirksam wird.

(4) Werden gegen die betroffene Person mehrere Fahrverbote rechtskraftig
verhangt, so sind die Verbotsfristen nacheinander zu berechnen. Die Verbotsfrist
auf Grund des friher wirksam gewordenen Fahrverbots lauft zuerst. Werden Fahr-
verbote gleichzeitig wirksam, so lauft die Verbotsfrist auf Grund des friher ange-
ordneten Fahrverbots zuerst, bei gleichzeitiger Anordnung ist die friihere Tat malR3-
gebend.”

Der bisherige Absatz 4 wird zu Absatz 5 und in Satz 1 wird die Angabe ,des Ab-
satzes 2 Satz 4 oder des Absatzes 3 Satz 2“ durch die Angabe ,Absatzes 2a Satz
4“ ersetzt.

Der bisherige Absatz 5 wird zu Absatz 6 und nach Satz 1 wird der folgende Satz
eingeflgt:

»,In den Ubrigen Fallen wird die Verbotsfrist ab dem Tag des Eintritts der Wirksam-
keit des Fahrverbots gerechnet.”

Die bisherigen Absatze 6 und 7 werden zu den Absatzen 7 und 8.
Der bisherige Absatz 8 wird zu Absatz 9 und die Angabe ,Absatz 2 oder 2a Satz

1“ wird durch die Angabe ,Absatz 2 oder 3 und die Angabe ,Absatz 5 Satz 1°
durch die Angabe ,Absatz 6 Satz 1 oder 2“ ersetzt.

In § 30 Absatz 10 Satz 1 wird nach der Angabe ,Mitgliedstaaten der Europaischen
Union“ die Angabe ,oder der Vertragsstaaten des Abkommens Uber den Européischen
Wirtschaftsraum® eingefugt.

Artikel 3

Anderung der Fahrerlaubnis-Verordnung

Die Fahrerlaubnis-Verordnung vom 13. Dezember 2010 (BGBI. | S. 1980), die zuletzt
durch Artikel 2 der Verordnung vom 2. Oktober 2024 (BGBI 2024 | Nr. 299) geandert worden
ist, wird wie folgt gedndert:

§ 47 wird wie folgt geandert:
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a)

Absatz 2 Satz 6 und 7 wird durch die folgenden Satze ersetzt:

.Die Satze 1 bis 5 gelten nicht, sofern es sich um einen Fihrerschein handelt, der
in einem anderen Mitgliedstaat der Europaischen Union oder einem anderen Ver-
tragsstaat des Abkommens Uber den Europaischen Wirtschaftsraum ausgestellt
wurde und dessen Inhaber seinen ordentlichen Wohnsitz nicht im Inland hat. In
den Fallen des Satzes 6 teilt die zustandige Behorde Uber das Kraftfahrt-Bundes-
amt die Aberkennung der Fahrberechtigung oder die Feststellung der fehlenden
Fahrberechtigung in Deutschland der zustandigen Behorde des anderen Mitglied-
staates der Européischen Union oder des Vertragsstaates des Abkommens Gber
den Europaischen Wirtschaftsraum mit, in dem der Inhaber des Flhrerscheins sei-
nen ordentlichen Wohnsitz hat, anderenfalls der Behorde, die den Fihrerschein
ausgestellt hat.”

Nach Absatz 2 wird der folgende Absatz 2a eingeflgt:

»(2a) Erfolgt die Entziehung der Fahrerlaubnis durch die erteilende oder eine
sonstige zustandige auslandische Behdrde, so sind auslandische und im Ausland
ausgestellte internationale Fuhrerscheine unverziiglich der Fahrerlaubnisbehdrde
vorzulegen und dort in Verwahrung zu nehmen. Die Fahrerlaubnisbehdrde sendet
die Fuhrerscheine Uber das Kraftfahrt-Bundesamt an die entziehende Stelle zu-
ruck.”

2. In§59 Absatz 1 Nummer 11 wird die Angabe ,§ 25 Absatz 2a Satz 1“ durch die Angabe
,§ 25 Absatz 3“ ersetzt.

3. § 61 Absatz 1 wird wie folgt gedndert:

a)

b)

In Nummer 3 Buchstabe d wird die Angabe ,§ 25 Absatz 2a Satz 1“ durch die
Angabe ,§ 25 Absatz 3“ ersetzt.

In Nummer 5 Buchstabe d wird die Angabe ,§ 25 Absatz 2a Satz 1“ durch die An-
gabe ,§ 25 Absatz 3 und die Angabe ,§ 44 Absatz 3 Satz 1 durch die Angabe
»8 44 Absatz 3 Satz 1 und 2“ ersetzt.

Artikel 4

Anderung der Strafprozessordnung

Die Strafprozessordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. April 1987
(BGBI. I S. 1074, 1319), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 17. Juli 2025
(BGBI. 2025 | Nr. 163) geandert worden ist, wird wie folgt gedndert:

1. § 111a wird wie folgt gedndert:

a)

b)

Absatz 4 wird durch den folgenden Absatz 4 ersetzt:

»(4) Ist ein FUhrerschein beschlagnahmt, weil er nach § 69 Absatz 3 Satz 2
oder nach § 69b Absatz 2 Satz 1 des Strafgesetzbuches eingezogen werden kann,
und bedarf es einer richterlichen Entscheidung Uber die Beschlagnahme, so tritt
an deren Stelle die Entscheidung Uber die vorlaufige Entziehung der Fahrerlaub-
nis.”

Absatz 5 Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:
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-Ein Fuhrerschein, der in Verwahrung genommen, sichergestellt oder beschlag-
nahmt ist, weil er nach § 69 Absatz 3 Satz 2 oder nach § 69b Absatz 2 Satz 1 des
Strafgesetzbuches eingezogen werden kann, ist dem Beschuldigten zuriickzuge-
ben, wenn der Richter die vorlaufige Entziehung der Fahrerlaubnis wegen Fehlens
der in Absatz 1 bezeichneten Voraussetzungen ablehnt, wenn er sie aufhebt oder
wenn das Gericht im Urteil die Fahrerlaubnis nicht entzieht.”

c) Absatz 6 Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:
»INn auslandischen FUhrerscheinen, die weder von einem Mitgliedstaat der Europa-
ischen Union noch von einem anderen Vertragsstaat des Abkommens Uber den
Europaischen Wirtschaftsraum ausgestellt wurden, ist die vorlaufige Entziehung
der Fahrerlaubnis zu vermerken.*

2. §268c Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

»Wird in dem Urteil ein Fahrverbot angeordnet, so belehrt der Vorsitzende den Ange-

klagten in den Fallen des § 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 des Strafgesetzbuches Uber den

Beginn der Verbotsfrist.”

3. In § 463b Absatz 2 wird die Angabe ,§ 69b Abs. 2* durch die Angabe ,§ 69b Absatz 2
Satz 2“ ersetzt.

Artikel 5

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am ... [einsetzen: Datum des ersten Tages des vierten auf die Ver-
kiindung folgenden Monats] in Kraft.
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Begrindung

A. Allgemeiner Teil

. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen

Nach den Regelungen des StralRenverkehrsgesetzes (StVG) und der Fahrerlaubnis-Ver-
ordnung (FeV), des Strafgesetzbuches (StGB) sowie der Strafprozessordnung (StPO) gel-
ten Fahrverbote gegenuber Inhabern einer auslandischen Fahrerlaubnis nur fir Deutsch-
land. Bei einer Entziehung der auslandischen Fahrerlaubnis erlischt das Recht zum Fuhren
von Kraftfahrzeugen im Inland. In diesen Fallen — straf- oder buRgeldrechtlicher Fahrver-
bote und straf- oder verwaltungsrechtlicher Entziehungen der Fahrerlaubnis —war nach der
bisherigen Rechtslage (§ 44 Absatz 2 Satz 4 und § 69b Absatz 2 Satz 2 StGB, § 25 Absatz 3
Satz 1 StVG, § 3 Absatz 2 Satz 1 StVG in Verbindung mit § 47 Absatz 2 Satz 2 FeV) die
dauerhaft oder voribergehend fehlende Fahrberechtigung im Inland in dem Fihrerschein
zu vermerken, wenn der Flhrerscheininhaber seinen Wohnsitz nicht im Inland hat. Als Ver-
merk wurde in der Regel ein rotes, schrag durchgestrichenes ,D* auf einem daflir geeigne-
ten Feld des Fuhrerscheins angebracht. Durch Urteil vom 29. April 2021 hat der Europai-
sche Gerichtshof in der Rechtssache C-56/20 festgestellt, dass der Eintrag von sogenann-
ten Sperrvermerken auf einem in einem anderen Mitgliedstaat der Europaischen Union aus-
gestellten EU-Kartenfiihrerschein nach den Bestimmungen der Richtlinie 2006/126/EG in
die ausschlieliche Zustandigkeit des Mitgliedstaates der Europaischen Union fallt, in dem
der Inhaber seinen ordentlichen Wohnsitz hat. Ein anderer Mitgliedstaat der Europaischen
Union durfe auf dem fremden EU-Kartenfiihrerschein keinen Vermerk tber die (dauerhafte
oder vorubergehende) Aberkennung der Fahrberechtigung mit Wirkung flir sein Hoheitsge-
biet aufbringen. In Anbetracht der detaillierten Bestimmungen der Richtlinie 2006/126/EG,
namentlich des Anhangs | Nummer 3 Satz 3 Buchstabe a Felder 13 und 14 sowie Nummer
4 Buchstabe a, erweise es sich auch unter Berucksichtigung der Erwagungsgrinde 4 und
16, dass formelle Anderungen des EU-Kartenfiihrerscheins nur durch den Mitgliedstaat der
Europaischen Union des ordentlichen Wohnsitzes vorgenommen werden dirfen, damit das
durch die Richtlinie 2006/126/EG garantierte einheitliche Erscheinungsbild dieses Doku-
ments gewahrleistet sei. Der das Fahrverbot oder die Entziehung der Fahrerlaubnis (mit
Wirkung der Aberkennung der Fahrberechtigung flr sein Hoheitsgebiet) aussprechende
Mitgliedstaat der Europaischen Union kdnne laut Europaischem Gerichtshof den zustandi-
gen Mitgliedstaat der Europaischen Union, in dem der Inhaber seinen ordentlichen Wohn-
sitz hat, nur um Eintragung eines solchen Vermerks bitten. Diese Auslegung ist auch fur
einen in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens Uber den Europaischen Wirtschafts-
raum ausgestellten Kartenfihrerschein maf3geblich.

Damit ist ein entsprechender Anpassungsbedarf im StVG, im StGB, in der FeV und der
StPO entstanden, soweit dort zur Durchsetzung von Fahrverboten oder einer Entziehung
der Fahrerlaubnis bislang auch bei Inhabern eines in einem anderen Mitgliedstaat der Eu-
ropaischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens Uber den Europa-
ischen Wirtschaftsraum ausgestellten Fihrerscheins, die ihren Wohnsitz nicht im Inland ha-
ben, die Eintragung der Aberkennung der Fahrberechtigung mit Wirkung fur das Inland
durch inlandische Stellen vorgesehen ist.

1. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs

Anderung des StGB, des StVG sowie damit untrennbar zusammenhangender Vorschriften
der FeV und der StPO. Fur Inhaber eines in einem anderen Mitgliedstaat der Europaischen
Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens uUber den Europaischen
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Wirtschaftsraum ausgestellten Fuhrerscheins, die keinen ordentlichen Wohnsitz im Inland
haben, gilt Folgendes:

- Auf den Fuhrerscheinen dieser Inhaber wird das Fahrverbot oder die Wirkung der
Entziehung der Fahrerlaubnis als Aberkennung der Fahrberechtigung flr das Inland
nicht mehr vermerkt.

- Bei bul3geld- und strafrechtlichen Fahrverboten sowie bei verwaltungs- und straf-
rechtlichen Entziehungen der Fahrerlaubnis wird die Entscheidung in das Fahreig-
nungsregister (FAER) eingetragen, aus dem sie fur die Kontrollbehérden ersichtlich
ist, und der Mitgliedstaat der Europaischen Union bzw. Vertragsstaat des Abkom-
mens Uber den Europaischen Wirtschaftsraum des ordentlichen Wohnsitzes wird
Uber das Fahrverbot oder die Wirkung der Entziehung der Fahrerlaubnis als Aber-
kennung der Fahrberechtigung fur das Inland unterrichtet.

- Bullgeld- und strafrechtliche Fahrverbote werden zuklinftig gleichermal’en einen
Monat nach Rechtskraft der bu3geldrechtlichen bzw. strafgerichtlichen Entschei-
dung wirksam. Besonderheiten gelten bei buRgeldrechtlichen Fahrverboten, wenn
in den letzten zwei Jahren vor der Ordnungswidrigkeit ein Fahrverbot gegen die be-
troffene Person nicht verhangt worden ist und bis zur BuRRgeldentscheidung ein
Fahrverbot auch nicht verhangt wird. Hier haben die Verwaltungsbehdrde oder das
Gericht auf Antrag des Betroffenen einen spateren Zeitpunkt fir den Beginn der
Wirksamkeit des Fahrverbots festzulegen, wobei das Fahrverbot spatestens mit Ab-
lauf von vier Monaten nach Eintritt der Rechtskraft wirksam wird. Ohne Antrag wird
das Fahrverbot mit Ablauf von vier Monaten nach Rechtskraft der bu3geldrechtli-
chen Entscheidung wirksam. Die Verbotsfrist beginnt gleichzeitig mit Wirksamkeit
des Fahrverbots zu laufen.

1. Exekutiver FuBabdruck

Es haben keine Interessenvertreter sowie beauftragte Dritte wesentlich zum Inhalt des Ent-
wurfs beigetragen.

Iv. Alternativen
Keine.

Weitergehende Malinahmen, wie etwa die Regelung einer Pflicht, den Fihrerschein inlan-
dischen oder auslandischen Stellen zur Eintragung der fehlenden Fahrberechtigung im In-
land durch den EU-Mitgliedstaat bzw. EWR-Vertragsstaat des ordentlichen Wohnsitzes vor-
zulegen, sind nicht zwingend erforderlich und durften in der Regel nicht verhaltnismafig
sein. Dartber hinaus musste sich an die Vorlage des Fuhrerscheins durch dessen Inhaber
bei einer inlandischen Stelle ein férmliches Amtshilfegesuch dieser Stelle — verbunden mit
der Ubersendung des Fiihrerscheins — an den Mitgliedstaat der Europaischen Union bzw.
Vertragsstaat des Abkommens Uber den Europaischen Wirtschaftsraum des ordentlichen
Wohnsitzes anschlie3en, die fehlende Fahrberechtigung im Inland in den Fihrerschein ein-
zutragen; dies hatte zusatzlichen Verwaltungsaufwand zur Folge. Zur Kontrolle des Verbots
durch die Verkehrsbehorden ist die fehlende Fahrberechtigung bereits aus dem FAER er-
sichtlich. Zudem wurde im Falle eines Fahrverbots von einem bis drei Monaten die Eintra-
gung des Verbots auf dem Fuhrerschein durch den Mitgliedstaat der Europaischen Union
bzw. Vertragsstaat des Abkommens Uber den Europaischen Wirtschaftsraum des ordentli-
chen Wohnsitzes mit Blick auf die Zeit, die eine Ubersendung des FlUhrerscheins Uber das
Kraftfahrt-Bundesamt an den Wohnsitzstaat und die dortige Eintragung durch die zustan-
dige Behdrde in Anspruch nehmen wirden, voraussichtlich regelmafig zu spat kommen
und erst nach Ablauf des Fahrverbots realisiert werden. Bis dahin ware der Fihrerschein
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aber dem Inhaber gleichwohl entzogen. Dieser zeitliche Aspekt kommt zwar bei langeren
Fahrverboten sowie bei Entziehungen der Fahrerlaubnis nicht in gleichem Umfang zum
Tragen. Auch hier ist aber die Kontrollfunktion ausreichend tber das FAER sichergestellt,
so dass es keiner weiteren Malnahmen bedarf.

V. Gesetzgebungskompetenz

Der Bund hat die konkurrierende Gesetzgebungskompetenz fir das Strafrecht und das ge-
richtliche Verfahren (ohne das Recht des Untersuchungshaftvollzugs, Artikel 74 Absatz 1
Nummer 1 des Grundgesetzes) sowie fir den Strallenverkehr (Artikel 74 Absatz 1 Num-
mer 22 des Grundgesetzes).

Die Voraussetzungen des Artikels 72 Absatz 2 des Grundgesetzes fir eine bundesgesetz-
liche Regelung auf dem Gebiet des Strallenverkehrs sind erfiillt, denn sie ist zur Wahrung
der Rechtseinheit im gesamtstaatlichen Interesse erforderlich. Nur auf Grundlage einer ein-
heitlichen Regelung ist die aus Verkehrssicherheitsgriinden erforderliche bundesweite
Durchsetzung von Fahrverboten und Entziehungen der Fahrerlaubnis, die in anderen Mit-
gliedstaaten der Europaischen Union oder anderen Vertragsstaaten des Abkommens Uber
den Europaischen Wirtschaftsraum ausgestellte Fahrerlaunisse bzw. Flhrerscheine betref-
fen und deren Inhaber ihren ordentlichen Wohnsitz nicht im Inland haben, ausreichend si-
chergestellt.

VL. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europaischen Union und vdlkerrechtlichen
Vertragen

Das Gesetz steht im Einklang mit dem Recht der Europaischen Union, insbesondere der
Richtlinie 2006/126/EG. Es dient der Umsetzung des Urteils des Europadischen Gerichtshofs
vom 29. April 2021 in der Rechtssache C-56/20, mit dem der Europaische Gerichtshof ent-
schieden hat, dass der Eintrag von sogenannten Sperrvermerken auf einem in einem an-
deren Mitgliedstaat der Europédischen Union oder in einem Vertragsstaat des Abkommens
Uber den Europaischen Wirtschaftsraum ausgestellten Flihrerschein nach den Bestimmun-
gen der Richtlinie 2006/126/EG in die ausschlief3liche Zustandigkeit des Mitgliedstaates der
Europaischen Union bzw. des Vertragsstaates des Abkommens Uber den Europaischen
Wirtschaftsraum fallt, in dem der Inhaber seinen ordentlichen Wohnsitz hat. Das Gesetz ist
mit den volkerrechtlichen Vertragen, die die Bundesrepublik Deutschland abgeschlossen
hat, vereinbar.

VIIl. Gesetzesfolgen

1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung

Das Gesetz tragt zur Rechts- und Verwaltungsvereinfachung bei, indem Eintragungspflich-
ten abgeschafft werden.

2. Nachhaltigkeitsaspekte

Die Managementregeln und Indikatoren der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie wurden ge-
pruft. Das Gesetz zur Anderung des StGB, des StVG und weiterer Vorschriften berihrt
keine Aspekte einer nachhaltigen Entwicklung.

3. Haushaltsausgaben ohne Erfullungsaufwand

Keine.
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4. Erfiillungsaufwand
4.1 Erfullungsaufwand fir die Birgerinnen und Blrger

4.1.1 Vorlage des Fuhrerscheins zur Eintragung der fehlenden Fahrberechtigung im Inland
bei einem wegen einer Ordnungswidrigkeit verhangten Fahrverbot, § 25 StVG

Fallzahl Zeitaufwand pro Fall | Sachkosten pro Fall | Zeitaufwand (in | Sachkosten (in
Stunden) Tsd. Euro)
(in Minuten) (in Euro)
4100 -25 -3,10 -1708 -13

Fir Inhaberinnen und Inhaber eines in einem anderen Mitgliedstaat der Europaischen
Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens Uber den Europaischen Wirt-
schaftsraum ausgestellten EU- oder EWR-Fuhrerscheins, deren ordentlicher Wohnsitz sich
nicht im Inland befindet, bestand bislang die Pflicht, bei einem infolge einer Ordnungswid-
rigkeit verhangten Fahrverbot den Fuhrerschein der zustandigen inlandischen Behoérde vor-
zulegen, damit diese die fehlende Fahrberechtigung im Inland auf dem Flhrerschein ein-
tragen konnte. Diese Pflicht entfallt kinftig.

Ein Fahrverbot wegen einer Ordnungswidrigkeit kann fur eine Dauer von bis zu drei Mona-
ten verhangt werden. Laut Fahrerstatistik des Kraftfahrt-Bundesamtes werden in der Bun-
desrepublik Deutschland jahrlich ca. 453 000" Fahrverbote ausgesprochen. Die entschei-
denden Stellen sind dabei in rund 410 000 Fallen die BuRgeldbehérden und in rund 43 000
Fallen die Gerichte. Es wird angenommen, dass die Bu3geldbehorden Uberwiegend die
Entscheidungen Uber verwaltungsrechtliche Fahrverbote treffen, wahrend die Gerichte
uberwiegend strafrechtliche Fahrverbote verhangen.

Da zur Schatzung der Anzahl der von der Neuregelung betroffenen Personen keine belast-
baren Daten vorliegen, wurde aufbauend auf Onlinerecherchen die Annahme getroffen,
dass etwa 10 Prozent der ausgesprochenen Fahrverbote Personen mit einem in einem
anderen Mitgliedstaat der Europaischen Union ausgestellten EU-Fihrerschein oder mit ei-
nem in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens tber den Europaischen Wirtschafts-
raum ausgestellten EWR-Fuhrerschein betreffen und diese Personen ihren ordentlichen
Wohnsitz nicht im Inland haben?. Fir diese Personengruppe entfallt zuklnftig die Pflicht,

D) Mittelwert der Jahre 2017 bis einschlief3lich 2021. Die Anzahl umfasst alle in Deutschland verhangten
Fahrverbote, in denen das Gericht oder die BuRgeldbehérde die entscheidende Stelle ist. Die Anzahl
schliet damit unter anderem Fahrverbote gegeniiber Inhabern von EU-bzw. EWR-Fihrerscheinen,
deren Wohnsitz sich nicht im Inland befindet, sowie gegentiiber Inhabern von Nicht-EU-/EWR-Fihrer-
scheinen mit ein. www.kba.de/DE/Statistik/Kraftfahrer/Verkehrsauffaelligkeiten/Massnah-
men_und_Sanktionen/massnahmen_sanktionen_node.html; zuletzt abgerufen am 20.12.2022.

2) Nach einer Analyse des Online-Blogs ,Zukunft Mobilitat® (www.zukunft-mobilitaet.net/61128/ana-
lyse/pkw-maut-vignette-fuer-auslaendische-pkw-nutzen-das-deutsche-autobahnnetz/#fn-61128-2; zu-
letzt abgerufen am 20.12.2022) sind etwa 6,7 Prozent der Fahrzeuge auf deutschen Autobahnen aus-
landische Kraftfahrzeuge. Hierbei handelt es sich mutmalRlich um Fahrzeuge aus dem européischen
Ausland. Es kann angenommen werden, dass die Fahrer dieser Fahrzeuge tberwiegend Inhaber eines
in einem anderen Mitgliedstaat der Europaischen Union ausgestellten EU- oder in einem anderen Ver-
tragsstaat des Abkommens Uber den Europaischen Wirtschaftsraum ausgestellten EWR-Fihrer-
scheins sind. Hinzu kommen nicht in Deutschland wohnende Nutzer von in Deutschland zugelassen
Kraftfahrzeugen mit einem in einem anderen Mitgliedstaat der Europaischen Union ausgestellten EU-
Flhrerschein oder mit einem in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens iber den Europaischen
Wirtschaftsraum ausgestellten EWR-Flhrerschein (z. B. Berufskraftfahrer aus dem EU- bzw. EWR-
Ausland, die fir deutsche Unternehmen mit deren in Deutschland zugelassenen Kraftfahrzeugen fah-
ren), sodass der Gesamtanteil der Fahrerinnen und Fahrer mit auslandischen EU- bzw. EWR-Fuhrer-
scheinen und ohne ordentlichen Wohnsitz im Inland auf dem deutschen Strafennetz auf etwa 10 Pro-
zent geschatzt wird. Dieser Anteil wird auf die Gesamtzahl der verhangten Fahrverbote Gbertragen.



http://www.kba.de/DE/Statistik/Kraftfahrer/Verkehrsauffaelligkeiten/Massnahmen_und_Sanktionen/massnahmen_sanktionen_node.html
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http://www.zukunft-mobilitaet.net/61128/analyse/pkw-maut-vignette-fuer-auslaendische-pkw-nutzen-das-deutsche-autobahnnetz/#fn-61128-2
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den Fuhrerschein zur Eintragung des o. g. Vermerks Uber die fehlende Fahrberechtigung
im Inland vorzulegen.

Der damit verbundene Zeitaufwand wird mit Hilfe der Zeitwerttabelle® unter Berlicksichti-

gung der Wege- und Wartezeiten auf 25 Minuten beziffert. Dabei wird die Standardaktivitat

- LPrufung durch o&ffentliche Stellen durchfihren lassen® (StA 10, Komplexitat: ein-
fach, 3 Minuten) sowie

- Wege- und Wartezeit (Kreisebene, 22 Minuten)

veranschlagt.

DarUber hinaus entstehen Wegesachkosten in Héhe von 3,10 Euro pro Fall.

Allerdings ist in Fallen, in denen die betroffene Person ihren ordentlichen Wohnsitz nicht im
Inland hat, nach Einschatzung des Statistischen Bundesamts in den meisten Fallen anzu-
nehmen (Annahme: 90 Prozent), dass sich die betroffene Person zum Zeitpunkt der
Rechtskraft nicht mehr im Inland befindet (beispielsweise weil die Ordnungswidrigkeit im
Inland wahrend eines kurzfristigen Aufenthalts oder Urlaubs begangen wurde). Der Lebens-
wirklichkeit entsprechend ist in diesen Fallkonstellationen anzunehmen, dass keine Vorlage
des Fihrerscheins bei einer deutschen Behorde nach bisheriger Regelung erfolgte®. Es
wird daher eine Fallzahl von 4 100% Personen angenommen, fir die zukiinftig das Vorlegen
des Fuhrerscheins bei der zustandigen inlandischen Behorde entféllt. Der jahrliche Erful-
lungsaufwand fur die Blrgerinnen und Bulrger verringert sich somit um 1 708 Stunden. Zu-
dem entfallen Sachkosten in Héhe von rund 13 000 Euro.

4.1.2 Vorlage des Fuhrerscheins zur Eintragung der Aberkennung der Fahrberechtigung im
Inland bei verwaltungsrechtlicher Entziehung der Fahrerlaubnis, § 47 Absatz 2 FeV

Fallzahl Zeitaufwand pro | Sachkosten pro | Zeitaufwand (in | Sachkosten (in
Fall (in Minuten) | Fall (in Euro) Stunden) Tsd. Euro)
360 -25 -3,10 - 150 -1

Fur Inhaber eines in einem anderen Mitgliedstaat der Europaischen Union oder einem an-
deren Vertragsstaat des Abkommens uber den Europaischen Wirtschaftsraum ausgestell-
ten EU- oder EWR-Fihrerscheins, deren ordentlicher Wohnsitz sich nicht im Inland befin-
det, bestand die Pflicht, bei verwaltungsrechtlicher Entziehung der Fahrerlaubnis den Fih-
rerschein der inlandischen Behorde vorzulegen, damit diese die fehlende Fahrberechtigung
im Inland auf dem Fihrerschein eintragen konnte. Diese Pflicht besteht kinftig nicht mehr.

Nach der Fahrerstatistik werden in Deutschland jahrlich ca. 93 000® Fahrerlaubnisse ent-
zogen. Die entscheidenden Stellen sind dabei in rund 57 000 Fallen die Gerichte und in

3) Leitfaden zur Ermittlung und Darstellung des Erflllungsaufwands in Regelungsvorhaben der Bundes-
regierung (2022), S. 60f.
4) Die Folgerung beruht auf der Annahme, dass Personen, welche sich zum Zeitpunkt der Rechtskraft

nicht im Inland befinden, in absehbarer Zukunft auch keinen Aufenthalt in Deutschland planen. Dabei
berlicksichtigt die Schatzung nicht explizit sogenannte Grenzpendler und Berufskraftfahrer aus dem
Ausland, welche sich regelmaRig in Deutschland aufhalten. Innerhalb dieser Gruppe durfte der Anteil
derjenigen, die den Fuhrerschein zum Vermerk bei einer deutschen Behdrde vorlegten, mutmalflich
héher sein. Aufgrund hoher Ungewissheiten bei der Fallzahlermittiung wurde jedoch fiir die Erfillungs-
aufwandsermittlung auf eine explizite Berlcksichtigung dieser Gruppen verzichtet.

5) Insgesamt werden in Deutschland jahrlich rund 410 000 Fahrverbote durch BuRgeldbehérden ver-
hangt. 10 Prozent dieser Fahrverbote betreffen Inhaber eines in einem anderen Mitgliedstaat der Eu-
ropaischen Union bzw. Vertragsstaat des Abkommens (iber den Europaischen Wirtschaftsraum aus-
gestellten EU- bzw. EWR-FUhrerscheins. Lediglich in 10 Prozent der Falle fand vor der Neuregelung
auch tatsachlich eine Vorlage des Flhrerscheins bei der zustandigen Behérde statt.

410000 * 0,1 *0,1 =4 100.

6) Mittelwert der Jahre 2017 bis einschlieBlich 2021. Die Anzahl umfasst alle in Deutschland entzogene
Fahrerlaubnisse, in denen das Gericht oder die Fahrerlaubnisbehorde die entscheidende Stelle ist. Die
Anzahl schlief3t damit Fahrerlaubnisentziehungen gegenuber Inhabern von EU- bzw. EWR-Fihrer-
scheinen, deren Wohnsitz nicht im Inland liegt, sowie gegentiber Inhabern von Nicht- EU- bzw. EWR-
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rund 36 000 Fallen die Fahrerlaubnisbehdérden. Es wird angenommen, dass bei allen ver-
waltungsrechtlichen Entziehungen die Fahrerlaubnisbehdrden die Entscheidung treffen.

Analog zu Nummer 4.1.1 wird angenommen, dass etwa 10 Prozent der verwaltungsrechtli-
chen Fahrerlaubnisentziehungen Personen mit einem in einem anderen Mitgliedstaat der
Europaischen Union ausgestellten EU-Fuhrerschein oder mit einem in einem anderen Ver-
tragsstaat des Abkommens Uber den Europaischen Wirtschaftsraum ausgestellten EWR-
FUhrerschein betreffen und diese Personen ihren ordentlichen Wohnsitz nicht im Inland ha-
ben. Dartber hinaus schatzt das Statistische Bundesamt, dass nur in etwa 10 Prozent der
Falle die betroffenen Personen vor der rechtlichen Anderung ihren Flhrerschein zur An-
bringung des Vermerks bei einer deutschen Behorde vorlegten. Fir die Schatzung des Er-
flllungsaufwands wird daher eine Fallzahl von 3607 angenommen. Der jahrliche Erfillungs-
aufwand fur die Burgerinnen und Burger verringert sich somit um 150 Stunden. Zudem ent-
fallen Sachkosten in Héhe von 1 000 Euro.

4.1.3 Vorlage des Fihrerscheins zur Eintragung der fehlenden Fahrberechtigung im Inland
bei strafrechtlichem Fahrverbot, § 44 Absatz 2 Satz 4 StGB i. V. m. § 463 Absatz 2 StPO.

Fallzahl Zeitaufwand pro | Sachkosten pro | Zeitaufwand (in | Sachkosten (in
Fall (in Minuten) | Fall (in Euro) Stunden) Tsd. Euro)
430 -25 -3,10 -179 -1

FUr Inhaber eines in einem anderen Mitgliedstaat der Europaischen Union oder einem an-
deren Vertragsstaat des Abkommens Uber den Europaischen Wirtschaftsraum ausgestell-
ten EU- oder EWR-Fuhrerscheins mit fehlendem ordentlichem Wohnsitz im Inland bestand
auch die Pflicht, bei einem wegen einer Straftat verhdngten Fahrverbot den Fihrerschein
der im Inland zustandigen Behdrde vorzulegen, damit diese die fehlende Fahrberechtigung
im Inland auf dem Fihrerschein eintragen konnte. Diese Pflicht entfallt kiinftig.

Laut Fahrerstatistik des Kraftfahrt-Bundesamts werden in der Bundesrepublik Deutschland
jahrlich ca. 43 000 Fahrverbote durch Gerichte verhangt. Es wird angenommen, dass die
BuRgeldbehdrden tberwiegend die Entscheidung Uber das verwaltungsrechtliche Fahrver-
bot treffen (410 000), wahrend die 43 000 von den Gerichten verhangten Fahrverbote Uber-
wiegend strafrechtlicher Natur sind. Analog zu den Nummern 4.1.1 und 4.1.2 wird ange-
nommen, dass etwa 10 Prozent der strafrechtlichen Fahrverbote Personen mit einem in
einem anderen Mitgliedstaat der Europaischen Union ausgestellten EU-Fuhrerschein oder
mit einem in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens Uiber den Europaischen Wirt-
schaftsraum ausgestellten EWR-FUhrerschein betreffen und diese Personen ihren ordentli-
chen Wohnsitz nicht im Inland haben. Dariiber hinaus schatzt das Statistische Bundesamt,
dass nur in etwa 10 Prozent dieser Falle die betroffenen Personen ihren Fuhrerschein zur
Eintragung der fehlenden Fahrberechtigung im Inland einer inldndischen Behdrde vorge-
legten. Fur die Schatzung der Veranderung des Erfullungsaufwands wird daher eine Fall-
zahl von 430% angenommen. Der jahrliche Erfiillungsaufwand verringert sich danach fiir die
Burgerinnen und Blrger um 179 Stunden. Zudem entfallen Sachkosten in Hohe von 1 000
Euro.

4.1.4 Vorlage des Fuhrerscheins zur Eintragung der Aberkennung der Fahrberechtigung im
Inland bei strafrechtlicher (vorlaufiger) Entziehung der Fahrerlaubnis; § 69b Absatz 2 Satz 2
StGB i. V. m. § 463b Absatz 2 StPO sowie § 111a Absatz 6 StPO

Flhrerscheinen mit ein. www.kba.de/DE/Statistik/Kraftfahrer/\Verkehrsauffaelligkeiten/Massnah-
men_und_Sanktionen/massnahmen_sanktionen_node.html; zuletzt abgerufen am 20.12.2022.

1) 36 000 * 0,1 * 0,1 =360.

8) 43 000 * 0,1 *0,1=430.
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Fallzahl Zeitaufwand pro | Sachkosten pro | Zeitaufwand (in | Sachkosten (in
Fall (in Minuten) | Fall (in Euro) Stunden) Tsd. Euro)
570 -25 -3,10 - 238 -2

FUr Inhaber eines in einem anderen Mitgliedstaat der Europaischen Union oder einem an-
deren Vertragsstaat des Abkommens uber den Europaischen Wirtschaftsraum ausgestell-
ten EU- oder EWR-Fihrerscheins, deren ordentlicher Wohnsitz sich nicht im Inland befin-
det, bestand bislang ebenso im Falle der — auch vorlaufigen — Entziehung der Fahrerlaubnis
die Pflicht, den Fuhrerschein zum Zweck der Anbringung des Vermerks Uber die (vorlaufige)
Aberkennung des Rechts, die auslandische Fahrerlaubnis im Inland zu gebrauchen (§ 69b
Absatz 2 Satz 2 StGB bzw. § 111a Absatz 6 StPO), bei der im Inland zustandigen Behdrde
vorzulegen. Zukunftig entfallt diese Pflicht.

Laut Fahrerstatistik des Kraftfahrt-Bundesamts werden in Deutschland jahrlich ca. 57 000
Fahrerlaubnisse durch Gerichte entzogen, vergleiche Nummer 4.1.2. Analog zu Nummer
4.1.2 wird angenommen, dass es sich bei allen gerichtlichen Entziehungen der Fahrerlaub-
nis um Entscheidungen gemaf § 69 Absatz 1 StGB handelt. Analog zu den Nummern 4.1.1,
4.1.2 und 4.1.3 wird angenommen, dass etwa 10 Prozent der strafrechtlichen Fahrerlaub-
nisentziehungen Personen mit einem in einem anderen Mitgliedstaat der Europaischen
Union ausgestellten EU-FUhrerschein oder mit einem in einem anderen Vertragsstaat des
Abkommens lUber den Europaischen Wirtschaftsraum ausgestellten EWR-FUhrerschein be-
treffen und diese Personen ihren ordentlichen Wohnsitz nicht im Inland haben.

In der Praxis durfte der Fuhrerschein in der Regel bereits im Ermittlungsverfahren durch die
Polizei beschlagnahmt worden sein, wenn sie den spateren Verurteilten bei Begehung des
Verkehrsdelikts — etwa einer Trunkenheitsfahrt — antraf, und auch die vorlaufige Entziehung
der Fahrerlaubnis gemaf § 111a Absatz 1 StPO dirfte dann angeordnet worden sein. Es
ist demzufolge davon auszugehen, dass die Eintragung des Vermerks Uber die vorlaufige
Entziehung in der Regel nicht einer Vorlage des Fiihrescheins durch den betroffenen Inha-
ber bedurfte, sondern bereits durch die Beschlagnahme sichergestellt war.

Die Anderung des Erflllungsaufwands fiir die Birgerinnen und Blrger durch die Neurege-
lung wird daher in Bezug auf die vorldufige Entziehung der Fahrerlaubnis gemaR § 111a
Absatz 1 StPO als nicht relevant eingeschatzt.

Da die Beschlagnahme im Ermittlungsverfahren bei EU- bzw. EWR-FUhrerscheinen, deren
Inhaber ihren Wohnsitz nicht im Inland haben, nur bis zur Eintragung des Vermerks auf-
rechterhalten werden durfte (§ 111a Absatz 6 Satz 2 StPO), ist davon auszugehen, dass
sich der Fuhrerschein zum Zeitpunkt der (endgultigen) Entziehung der Fahrerlaubnis ge-
maf § 69 Absatz 1 StGB regelmaRig nicht mehr in amtlicher Verwahrung befand. In Bezug
auf die fur die Eintragung des Vermerks Uber die Entziehung der Fahrerlaubnis gemaf
§ 69b Absatz 2 Satz 2 StGB (anzubringen gemal § 56 Absatz 2 Satz 2 der Strafvollstre-
ckungsordnung nach MalRgabe des § 47 Absatz 2 Satz 3 FeV) erforderliche Vorlage des
Fihrerscheins durch dessen Inhaber schatzt das Statistische Bundesamt, dass nur etwa
10 Prozent der zur Vorlage des Fuhrerscheins verpflichteten Personen vor der rechtlichen
Anderung dieser Vorlagepflicht nachgekommen sind.

Fir die Schatzung der Erflllungsaufwandsanderung fur die Burgerinnen und Blrger in Be-
zug auf die Entziehung der Fahrerlaubnis gemaR § 69 Absatz 1 StGB wird daher eine Fall-
zahl von 570% angenommen.

4.2 Erfullungsaufwand fur die Wirtschaft

%) 57 000 * 0,1 * 0,1 = 570.
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Es ergibt sich keine Veranderung des Erflllungsaufwands fur die Wirtschaft.
4.3 Erfullungsaufwand fur die Verwaltung
Lander (einschliefdlich Kommunen)

4.3.1 Eintragung eines wegen einer Ordnungswidrigkeit verhangten Fahrverbots (fehlende
Fahrberechtigung im Inland) auf dem Flhrerschein, § 25 StVG

Fallzahl Zeitaufwand Lohnsatz pro | Sachkosten Personalkos- | Sachkosten
pro Fall (in Mi- | Stunde (in | pro Fall (in|ten (in Tsd. | (in Tsd. Euro)
nuten) Euro) Euro) Euro)

4100 -5 42,50 0 -15 0

Anderung des Erfiillungsaufwands (in Tsd. Euro) -15

Da auf in einem anderen Mitgliedstaat der Europaischen Union oder einem anderen Ver-
tragsstaat des Abkommens Uber den Europaischen Wirtschaftsraum ausgestellten EU-
bzw. EWR-Fuhrerscheinen, deren Inhaber ihren ordentlichen Wohnsitz nicht im Inland ha-
ben, zuklinftig keine — infolge einer Ordnungswidrigkeit mit Wirkung fir das Inland verhang-
ten — Fahrverbote vermerkt werden durfen, entfallt der Herleitung der Fallzahl unter Num-
mer 4.1.1 folgend somit in 4 100 Fallen das Anbringen eines Vermerks auf dem Fuhrer-
schein (rotes, schrag durchgestrichenes D). Der dadurch entfallende Zeitaufwand wird mit
Hilfe der Zeitwerttabelle auf 5 Minuten beziffert. Dabei wird die Standardaktivitat ,Abschlie-
Rende Informationen aufbereiten, Bescheid erstellen® (StA 11, Komplexitat: einfach) heran-
gezogen.

Als Lohnsatz wird der durchschnittliche Lohnsatz der Verwaltung der Bezugsebene Kom-
mune in Hohe von 42,50 Euro angesetzt.

Die entfallenden Sachkosten fiir den Vermerk sind aufgrund von Geringflgigkeit zu ver-
nachlassigen.

Der jahrliche Erfullungsaufwand der Verwaltung verringert sich somit um 15 000 Euro.

4.3.2 Eintragung einer wegen einer verwaltungsrechtlichen Entziehung der Fahrerlaubnis
erfolgten Aberkennung der Fahrberechtigung im Inland, § 47 Absatz 2 FeV

Fallzahl Zeitaufwand Lohnsatz pro | Sachkosten Personalkos- | Sachkosten
pro Stunde (in | Stunde (in | pro Fall (in|ten (in Tsd. | (in Tsd. Euro)
Euro) Euro) Euro) Euro)

360 -5 42,50 0 -1 0

Anderung des Erfiilllungsaufwands (in Tsd. Euro) -1

Auf einem in einem anderen Mitgliedstaat der Europaischen Union oder einem anderen
Vertragsstaat des Abkommens Ube den Europaischen Wirtschaftsraum ausgestellten EU-
bzw. EWR-Fihrerschein, dessen Inhaber seinen ordentlichen Wohnsitz nicht im Inland hat,
ist zukunftig auch bei einer verwaltungsrechtlichen Entziehung der Fahrerlaubnis keine Ein-
tragung der in diesem Fall erfolgten Aberkennung der Fahrberechtigung im Inland mehr
vorgesehen. Die Fallzahlermittlung erfolgt analog zu Nummer 4.1.2, wonach zukunftig in
360 Fallen das Anbringen des Vermerks entfallt.
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Als Lohnsatz wird der durchschnittliche Lohnsatz der Verwaltung der Bezugsebene Kom-
mune in Hohe von 42,50 Euro angesetzt.

Die entfallenden Sachkosten fiir den Vermerk sind aufgrund von Geringflgigkeit zu ver-
nachlassigen.

Der jahrliche Erfullungsaufwand der Verwaltung verringert sich somit um 1 000 Euro.

4.3.3 Eintragung eines strafrechtlichen Fahrverbots auf dem Fuhrerschein, § 44 Absatz 2
Satz 4 StGB

Fallzahl Zeitaufwand Lohnsatz pro | Sachkosten Personalkos- | Sachkosten
pro Fall (in Mi- | Stunde (in | pro Fall (in|ten (in Tsd. | (in Tsd. Euro)
nuten) Euro) Euro) Euro)

430 -5 42,50 0 -2 0

Anderung des Erfiillungsaufwands (in Tsd. Euro) -2

Auch bei einem strafrechtlichen Fahrverbot wird zuklnftig kein Vermerk auf in einem ande-
ren Mitgliedstaat der Europaischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkom-
mens uber den Europaischen Wirtschaftsraum ausgestellten EU- bzw. EWR-Fihrerschei-
nen eingetragen, deren Inhaber ihren ordentlichen Wohnsitz nicht im Inland haben. Die
Fallzahlermittlung erfolgt anlog zu Nummer 4.1.3, wonach zukiinftig in 430 Fallen das An-
bringen des Vermerks entfallt.

Als Lohnsatz wird der durchschnittliche Lohnsatz der Verwaltung der Bezugsebene Kom-
mune in Héhe von 42,50 Euro angesetzt.

Die entfallenden Sachkosten fir den Vermerk sind aufgrund von Geringfligigkeit zu ver-
nachlassigen.

Der jahrliche Erfullungsaufwand der Verwaltung verringert sich somit um 2 000 Euro.
4.3.4 Eintragung einer wegen einer (vorlaufigen) strafrechtlichen Entziehung der Fahrer-

laubnis erfolgten Aberkennung der Fahrberechtigung im Inland, § 69b Absatz 2 Satz 2 StGB
i. V. m. § 463b Absatz 2 StPO sowie § 111a Absatz 6 StPO

Fallzahl Zeitaufwand Lohnsatz pro | Sachkosten Personalkos- | Sachkosten
pro Fall (in Mi- | Stunde (in | pro Fall (in|ten (in Tsd. | (in Tsd. Euro)
nuten) Euro) Euro) Euro)

6 270 -5 40,20 0 -22 0

Anderung des Erfiillungsaufwands (in Tsd. Euro) -22

Ebenso wird auf EU- bzw. EWR-Fihrerscheinen, welche in einem anderen Mitgliedstaat
der Europaischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens uber den Eu-
ropaischen Wirtschaftsraum ausgestellt wurden, und deren Inhaber ihren ordentlichen
Wohnsitz nicht im Inland haben, zukunftig im Fall einer (vorlaufigen) Entziehung der Fahr-
erlaubnis kein Vermerk Uber die Aberkennung des Rechts, von der Fahrerlaubnis im Inland
Gebrauch zu machen, eingetragen.

Es ist davon auszugehen, dass in der Uberwiegenden Mehrheit der Falle der strafrechtli-
chen Entziehung der Fahrerlaubnis gemaR § 69 Absatz 1 StGB bereits eine vorlaufige Ent-
ziehung der Fahrerlaubnis nach § 111a Absatz 1 StPO vorausgeht und die von der Fahrer-
statistik des Kraftfahrt-Bundesamts herausgegebenen Fallzahlen zu gerichtlichen
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Fahrerlaubnisentziehungen annahernd der Anzahl der vorlaufigen Entziehungen der Fahr-
erlaubnis gemaf § 111a Absatz 1 StPO entsprechen.

Insgesamt werden in Deutschland jahrlich rund 57 000 Fahrerlaubnisse entzogen. Den An-
nahmen unter den Nummern 4.1.1, 4.1.2 und 4.1.3 folgend, entfallen hiervon etwa 10 Pro-
zent auf Personen mit einem in einem anderen Mitgliedstaat der Europaischen Union oder
in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens Uber den Europaischen Wirtschaftsraum
ausgestellten EU- oder EWR-FUhrerschein, die keinen ordentlichen Wohnsitz im Inland ha-
ben.

Aufgrund der in der Praxis regelmaflig mit einer vorlaufigen Entziehung der Fahrerlaubnis
einhergehenden Beschlagnahme ist anzunehmen, dass die Eintragung des Vermerks hier-
Uber geman § 111a Absatz 6 StPO regelmallig vorgenommen werden konnte. Der diesbe-
zigliche Erfullungsaufwand entfallt somit fiir eine jahrliche Fallzahl von 5 700. Als Lohnsatz
wird der durchschnittliche Lohnsatz der Verwaltung in H6he von 42,50 Euro angesetzt.

Die entfallenen Sachkosten flir den Vermerk sind aufgrund von Geringfligigkeit zu vernach-
lassigen.

Der jahrliche Erfullungsaufwand der Verwaltung verringert sich in Bezug auf den Wegfall
der Eintragung des Vermerks Uber die vorlaufige Aberkennung des Rechts, von der Fahr-
erlaubnis im Inland Gebrauch zu machen, somit um rund 20 000 Euro.

Im Falle der spateren Entziehung der Fahrerlaubnis gemal § 69 Absatz 1 StGB kann fur
die Schatzung der Erflllungsaufwandsanderung im Hinblick auf den Wegfall des gemal
§ 69b Absatz 2 Satz 2 StGB einzutragenden Vermerks analog zu den Darlegungen unter
Nummer 4.1.4 eine jahrliche Fallzahl von 570 angenommen werden. Als Lohnsatz wird der
durchschnittliche Lohnsatz der Verwaltung in Héhe von 42,50 Euro angesetzt.

Die entfallenden Sachkosten fiir den Vermerk sind aufgrund von Geringfugigkeit zu ver-
nachlassigen.

Der jahrliche Erfullungsaufwand der Verwaltung verringert sich in Bezug auf den Wegfall
der Eintragung des Vermerks Uber die Aberkennung des Rechts, von der Fahrerlaubnis im
Inland Gebrauch zu machen, somit um weitere rund 2 000 Euro.

4.3.5 Ausschreiben des Fuhrerscheins zur Fahndung, § 44 Absatz 2 Satz 4 StGB i. V. m.
§ 463b Absatz 2 StPO

Fallzahl Zeitaufwand Lohnsatz pro | Sachkosten Personalkos- | Sachkosten
pro Fall (in Mi- | Stunde (in | pro Fall (in|ten (in Tsd. | (in Tsd. Euro)
nuten) Euro) Euro) Euro)

3870 - 60 42,50 0 - 164 0

Anderung des Erfiilllungsaufwands (in Tsd. Euro) - 164

In einem anderen Mitgliedstaat der Europaischen Union bzw. in einem anderen Vertrags-
staat des Abkommens Uber den Europadischen Wirtschaftsraum ausgestellte EU- bzw.
EWR-Fuhrerscheine von Inhabern ohne ordentlichen Wohnsitz im Inland konnten bisher
nach § 463b Absatz 2 StPO zur Anbringung des Vermerks uber ein nach § 44 StGB ver-
hangtes Fahrverbot einer deutschen Behdrde beschlagnahmt werden, wenn der Fihrer-
schein nicht durch den Inhaber zur Vermerkeintragung vorgelegt wurde. Dies hatte zur
Folge, dass die Fuhrerscheine in diesen Fallen zur Fahndung ausgeschrieben wurden. Da
zukunftig bei einem nach § 44 StGB verhangten Fahrverbot im Inland nur noch eine Eintra-
gung ins Fahrerlaubnisregister (FAER) erfolgt, entfallt der Aufwand fur die Beschlagnahme
bzw. die Ausschreibung zur Fahndung.
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Zur Fallzahlermittlung wird die Fahrerstatistik des Kraftfahrt-Bundesamts herangezogen.
Demnach werden jahrlich ca. 43 000 Fahrverbote durch Gerichte verhangt, von denen ana-
log zu Nummer 4.1.3. angenommen wird, dass es sich dabei Uberwiegend um Fahrverbote
gemal § 44 StGB handelt. Den Annahmen unter den Nummern4.1.1, 4.1.2 und 4.1.3 fol-
gend, betreffen etwa 10 Prozent dieser Fahrverbote Inhaber eines in einem anderen Mit-
gliedstaat der Europaischen Union oder anderen Vertragsstaat des Abkommens Uber den
Europaischen Wirtschaftsraum ausgestellten EU- oder EWR-Fihrerscheins, deren ordentli-
cher Wohnsitz nicht im Inland liegt. Nach Schatzung des Statistischen Bundesamts wurde
in der Uberwiegenden Mehrheit der Falle (Annahme: 90 Prozent) der Fuhrerschein nicht bei
einer deutschen Behoérde zur Anbringung des Vermerks vorgelegt, sondern es musste bis-
her die Beschlagnahme angeordnet bzw. der Fihrerschein zur Fahndung ausgeschrieben
werden.

Es wird daher eine Fallzahl von 3 870 angenommen’.
Der Verwaltungsaufwand fiir das Ausschreiben eines Flhrerscheins zur Fahndung ist ge-
nerell als hoch einzuschatzen, weshalb zur Aufwandsermittiung ein Zeitaufwand von 60

Minuten je Fall veranschlagt wird. Dieser entfallt kunftig.

4.3.6 Anschreiben bei Nichtvorlage des Flihrerscheins infolge eines wegen einer Ordnungs-
widrigkeit verhangten Fahrverbots, § 25 StVG

Fallzahl Zeitaufwand Lohnsatz pro | Sachkosten Personalkos- | Sachkosten
pro Fall (in Mi- | Stunde (in | pro Fall (in|ten (in Tsd. | (in Tsd. Euro)
nuten) Euro) Euro) Euro)

36 900 -3 42,50 0 -78 - 37

Anderung des Erfiillungsaufwands (in Tsd. Euro) -115

Nach § 25 StVG in der bislang gultigen Fassung wurde ein Fahrverbot in EU- bzw. EWR-
Fuhrerscheinen, die von einer Behorde eines anderen Mitgliedstaats der Europaischen
Union oder eines anderen Vertragsstaats des Abkommens Uber den Europaischen Wirt-
schaftsraum ausgestellt worden sind, vermerkt, wenn die betroffene Person keinen ordentli-
chen Wohnsitz im Inland hat. Dieser Vermerk fallt nun weg. Den Annahmen unter Nummer
4.1.1 folgend wurde in etwa nur 10 Prozent der Falle der Fuhrerschein durch die betroffene
Person vorgelegt. Es ist umgekehrt anzunehmen, dass in der Giberwiegenden Mehrheit der
Falle keine Vorlage (bzw. Ubersendung einer Kopie) bei einer deutschen Behdrde erfolgte
(Annahme 90 Prozent). In diesen Fallen wurde die betroffene Person auf die Pflicht zur
Vorlage mittels Erinnerungsschreiben nochmal hingewiesen. Erfolgte auf dieses Erinne-
rungsschreiben keine Ruckmeldung, prifte die Zentrale BuRgeldstelle bislang, ob der Flh-
rerschein zur Fahndung ausgeschrieben werden sollte. Aufgrund des verhaltnismafig ho-
hen Aufwands ist von einer tatsachlichen Fahndungsausschreibung nur im Ausnahmefall
(z. B. bei Mehrfachtatern) auszugehen, so dass der Aufwand fir Fahndungsausschreiben
bei Fahrverboten geman § 25 StVG zu vernachlassigen ist.

Fur die Erinnerungsschreiben selbst wird daher eine Fallzahl von 36 900 angenommen'".

Fur das Aufsetzen des Erinnerungsschreibens wird ein Zeitaufwand von drei Minuten an-
gesetzt. Dieser ergibt sich aus der Standardaktivitat ,Schriftstlicke® aufsetzen (StA 6, Kom-
plexitat einfach). DarlUber hinaus fallen Sachkosten fir Porto in Hohe von 1 Euro pro Fall
an. Als Lohnsatz wird der durchschnittliche Lohnsatz der Verwaltung in Hohe von 42,50

10) Ausgehend von 43 000 strafrechtlichen Fahrverboten errechnet sich die Fallzahl wie folgt:
43 000 *01*0,9=3870.
L) Ausgehend von 410 000 verwaltungsrechtlichen Fahrverboten errechnet sich die Fallzahl wie folgt:

410000 * 0,1 * 0,9 = 36 900.
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Euro veranschlagt. Dadurch reduziert sich der Erfillungsaufwand fir die Verwaltung der
Lander um 115 000 Euro jahrlich.

4.3.7 Anschreiben bei Nichtvorlage des Flhrerscheins infolge einer verwaltungsrechtlichen
Entziehung der Fahrerlaubnis; § 47 Absatz 2 FeV

Fallzahl Zeitaufwand Lohnsatz pro | Sachkosten Personalkos- | Sachkosten
pro Fall (in Mi- | Stunde (in | pro Fall (in|ten (in Tsd. | (in Tsd. Euro)
nuten) Euro) Euro) Euro)

3240 -3 42,50 0 -7 - 14

Anderung des Erfiillungsaufwands (in Tsd. Euro) -21

In Fallen der verwaltungsrechtlichen Entziehung der Fahrerlaubnis wurde bislang nach § 47
FeV versucht mit Inhabern eines in einem anderen Mitgliedstaat der Europaischen Union
bzw. einem anderen Vertragsstaat des Abkommens Uber den Europaischen Wirtschafts-
raum ausgestellten EU- bzw. EWR-FUhrerscheins, wenn diese ihren ordentlichen Wohnsitz
nicht im Inland hatten und den Fuhrerschein nicht zur Vermerkeintragung vorlegten, mittels
Einschreiben/ Rickschein Kontakt aufzunehmen. Den zuvor getroffenen Annahmen fol-
gend wird hierfir eine Fallzahl von 3 240 angenommen'2),

Fur die Kontaktaufnahme mittels Einschreiben/ Riickschein wird ein Zeitaufwand von drei
Minuten angesetzt. Dieser ergibt sich aus der Standardaktivitat ,Schriftstlicke aufsetzen*
(StA 6, Komplexitat einfach). Darliber hinaus entfallen Sachkosten fir Porto in H6he von
4,30 Euro pro Fall. Als Lohnsatz wird der durchschnittliche Lohnsatz der Verwaltung in
Hohe von 42,50 Euro veranschlagt. Dadurch reduziert sich der Erflllungsaufwand fir die
Verwaltung der Lander um 21 000 Euro jahrlich.

5. Weitere Kosten

Weitere Kosten entstehen nicht. Auswirkungen auf das Preisniveau, insbesondere das Ver-
braucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten.

6. Weitere Gesetzesfolgen

Dieses Gesetz hat keine gleichstellungspolitischen Auswirkungen. Es bietet keine Grund-
lage fUr verdeckte Benachteiligungen, Beteiligungsdefizite oder die Verfestigung traditionel-
ler Rollen.

VIIl. Befristung; Evaluierung

Es ist weder eine Befristung noch eine Evaluierung der Regelungen vorgesehen, da die
Regelungen der Umsetzung des Urteils des Europaischen Gerichtshofs vom 29. April 2021
in der Rechtssache C-56/20 dienen und somit zwingend erforderlich sind.

12) Ausgehend von 36 000 verwaltungsrechtlichen Fahrerlaubnisentziehungen errechnet sich die Fallzahl
wie folgt: 36 000 * 0,1 * 0,9 = 3 240.
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B. Besonderer Teil

Zu Artikel 1 (Anderung des Strafgesetzbuches)

Zu Nummer 1 (§ 44 StGB-E)

Zu Buchstabe a (§ 44 Absatz 2 StGB-E)

Zu Doppelbuchstabe aa (§ 44 Absatz 2 Satz 1 StGB-E)

Die Regelung zum Wirksamwerden des Fahrverbots wird im Hinblick auf auslandische Flh-
rerscheine, die weder von einem Mitgliedstaat der Europaischen Union noch von einem
anderen Vertragsstaat des Abkommens (ber den Europaischen Wirtschaftsraum ausge-
stellt wurden und bei denen gemal § 44 Absatz 2 Satz 4 StGB-E auch weiterhin das Fahr-
verbot im Fuhrerschein vermerkt wird, um den Fall erweitert, dass das Fahrverbot im Inland
bereits vor Ablauf eines Monats nach Eintritt der Rechtskraft auf dem Fuhrerschein ver-
merkt wird. Ebenso wie beim bufRgeldrechtlichen Fahrverbot soll auch bei Fahrverboten
nach § 44 StGB der Vermerk im Flhrerschein zu einem friiheren Wirksamwerden des Fahr-
verbots flhren.

Die weitere Anderung zum spétesten Zeitpunkt des Wirksamwerdens des Fahrverbots dient
der Klarstellung, dass die Frist von einem Monat in § 44 Absatz 2 Satz 1 StGB nach Eintritt
der Rechtskraft zu laufen beginnt und somit der Tag der Rechtskraft nicht in die Monatsfrist
eingerechnet wird. Dies entspricht dem Willen des Gesetzgebers. Die geltende Fassung
des § 44 Absatz 2 Satz 1 StGB beruht auf einer Beschlussempfehlung des Ausschusses
fur Recht und Verbraucherschutz vom 20. Juni 2017 (Bundestagsdrucksache 18/12785)
zum Entwurf der Bundesregierung fir ein Gesetz zur effektiven und praxistauglicheren Aus-
gestaltung des Strafverfahrens (Bundestagsdrucksache 18/11277). Dieser Gesetzentwurf
der Bundesregierung sah seinerzeit noch nicht die mit der spateren Beschlussempfehlung
vorgeschlagene und in das Gesetz aufgenommene Mdéglichkeit eines friiheren Beginns des
Fahrverbots bei vorfristiger Verwahrung des Fuhrerscheins vor, sondern lediglich die Wirk-
samkeit des Fahrverbots mit Ablauf von einem Monat ,nach® Eintritt der Rechtskraft. Diese
Formulierung gibt klar vor, dass erst der Tag nach der Rechtskraft fiir den Beginn des Laufs
der Monatsfrist maf3gebend sein soll. Erst durch die Beschlussempfehlung des Ausschus-
ses fur Recht und Verbraucherschutz wurde — im Zusammenhang mit der vorgeschlagenen
zusatzlichen Option eines friiheren Beginns der Wirksamkeit des Fahrverbots bei einer amt-
lichen Verwahrung des Fuhrerscheins bereits vor Ablauf der Monatsfrist — fur die Bestim-
mung des Beginns der Ablauffrist von einem Monat die Formulierung von ,seit Eintritt der
Rechtskraft” verwendet. Laut Begrindung der Beschlussempfehlung hielt diese Regelung
damit ,bei der Lange des dem Verurteilten gewahrten Gestaltungszeitraums [...] jedoch an
der Monatsfrist des Gesetzentwurfs der Bundesregierung fest, um die Sanktionswirkung
des Fahrverbots, die mit dem Gesetzentwurf der Bundesregierung gerade gestarkt werden
soll (vergleiche Bundestagsdrucksache 18/11272, S. 12), nicht Gbermafig einzuschran-
ken.“ Da das Wort ,nach® die hier gewollte Regelung mit der darin enthaltenen Frist eindeu-
tig zum Ausdruck bringt, soll zu der klareren Sprachregelung ,nach Eintritt der Rechtskraft*
zurickgefunden werden. Zugleich wird die Regelung weiter sprachlich vereinfacht, in dem
auch die Formulierung ,mit Ablauf von einem Monat [nach]“ durch die gleichbedeutende
Formulierung ,einen Monat [nach]“ ersetzt wird.

Zu Doppelbuchstabe bb (§ 44 Absatz 2 Satz 4 StGB-E)

Durch die Anderung in § 44 Absatz 2 Satz 4 StGB wird bestimmt, dass das strafrechtliche
Fahrverbot nur noch in auslandischen Fuhrerscheinen, die nicht von einem anderen Mit-
gliedstaat der Europaischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens
Uber den Europaischen Wirtschaftsraum ausgestellt wurden, vermerkt wird. Nach der Ent-
scheidung des Europaischen Gerichtshofs vom 29. April 2021 in der Rechtssache C-56/20
fallt der Eintrag von sogenannten Sperrvermerken auf einem in einem anderen Mitgliedstaat
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der Europaischen Union ausgestellten EU-Kartenfiihrerschein nach den Bestimmungen der
Richtlinie 2006/126/EG in die ausschlieBliche Zustandigkeit des Mitgliedstaates der Euro-
paischen Union, in dem der Inhaber seinen ordentlichen Wohnsitz hat. Ein anderer Mitglied-
staat der Europaischen Union darf auf dem (fremden) EU-Kartenfiihrerschein keinen Ver-
merk Uber die (dauerhafte oder voribergehende) Aberkennung der Fahrberechtigung mit
Wirkung fur sein Hoheitsgebiet aufbringen. Eine entsprechende Geltung dieser Auslegung
durch den Europaischen Gerichtshof ist auch hinsichtlich von Eintragen auf Flhrerschei-
nen, die in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens Uber den Europaischen Wirt-
schaftsraum ausgestellt wurden und deren Inhaber ihren ordentlichen Wohnsitz nicht in
dem das Verbot anordnenden Vertragsstaat haben, anzunehmen. Aus der bisherigen Ver-
merkregelung des § 44 Absatz 2 Satz 4 StGB sind deshalb diese Falle auszuklammern.

Das Fahrverbot wird in diesen Fallen weiterhin gemal § 44 Absatz 2 Satz 1 StGB einen
Monat nach Eintritt der Rechtskraft wirksam. FUr den Lauf der Verbotsfrist in den Fallen des
neu gefassten Absatzes 2 Satz 4 findet § 44 Absatz 3 Satz 1 StGB weiter Anwendung.
Strafrechtliche Fahrverbote gegenuber Inhabern eines in einem anderen Mitgliedstaat der
Europaischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens Uber den Euro-
paischen Wirtschaftsraum ausgestellten Fihrerscheins (im Folgenden: EU- bzw. EWR-
Fuhrerschein) haben, wenn der Inhaber des Flhrerscheins seinen ordentlichen Wohnsitz
nicht im Inland hat, zuklnftig nur die schon bislang nach § 28 Absatz 3 Nummer 2 StVG
vorgesehene Eintragung des Fahrverbots in das FAER zur Folge. § 30 Absatz 10 StVG
gewabhrleistet zugleich, dass der Wohnsitzstaat Uber das Fahrverbot unterrichtet wird.

Der Fuhrerschein im Falle eines Fahrverbots nach § 44 StGB wird nicht eingezogen und
nicht an den Wohnsitzstaat Ubermittelt.

Im Vergleich zu einer Einziehung und Ubermittlung des Fiihrerscheins an den Wohnsitz-
mitgliedstaat stellt die elektronische Abfrage im FAER zur Nachprifung eines etwaigen gel-
tenden Fahrverbots im Rahmen einer Verkehrskontrolle das mildere Mittel dar. Eine Einzie-
hung des EU- bzw. EWR-Fuhrerscheins zu dessen Verwahrung fiir die Dauer des Fahrver-
bots kommt bereits deshalb nicht in Betracht, weil der Mitgliedstaat oder Vertragsstaat des
vorubergehenden Aufenthalts dem Inhaber eines von einem anderen Mitgliedstaat oder
Vertragsstaat ausgestellten Fuhrerscheins nur das Recht aberkennen kann, in seinem Ho-
heitsgebiet zu fahren (Umkehrschluss aus Artikel 11 Absatz 4 Unterabsatz 2 der Richtlinie
2006/126/EG). Zulassig bleibt fur den Inhaber des Flhrerscheins weiterhin dessen Nutzung
im Ausland inklusive des Wohnsitzmitglied- oder Vertragsstaates des Flhrerscheininha-
bers. Eine Einziehung und Verwahrung des Fuhrerscheins fur die Dauer des Fahrverbots
wirde die Reichweite des auf das Inland beschrankten Verbots Uberschreiten.

Aber auch eine Ubermittlung des Flhrerscheins an den Wohnsitzstaat und die Einziehung
des Fuhrerscheins zu diesem Zweck ist bei Fahrverboten weder erforderlich noch ware sie
verhaltnismanig. Zu berucksichtigen ist dabei insbesondere die zu erwartende Dauer einer
Ubermittlung bis zur Aushandigung des Fiihrerscheins an den Betroffenen im Wohnsitzmit-
gliedstaat im Vergleich zur Dauer des tatsachlich verhangten Fahrverbots, welches geman
§ 44 Absatz 1 Satz 1 StGB einen Monat bis sechs Monate betragen kann. Im Rahmen der
Ricksendung von EU-Flhrerscheinen nach § 69b Absatz 2 Satz 1 StGB kann der Zeitraum
von der Rechtskraft der strafgerichtlichen Entscheidung einschlielich der Ubermittlung der
Entscheidung durch das jeweils zustandige Gericht an das Kraftfahrt-Bundesamt bis zur
sich unmittelbar anschlieRenden Versendung der Mitteilung Uber die gerichtliche Entschei-
dung an die zustandigen Stellen des EU-Mitgliedstaates nach § 30 Absatz 10 StVG und
Zurucksendung des Fuhrerscheins an die ausstellende Behorde nach den bisherigen Er-
fahrungen des Kraftfahrt-Bundesamts im Durschnitt mit ca. neun Wochen bemessen wer-
den. Mangels anderweitiger Erfahrungen muss gegebenenfalls mit einem solchen Zeitraum
nochmals bis zur Aushandigung des Fuhrerscheins an seinen Inhaber in dem jeweiligen
Mitgliedstaat der Europaischen Union bzw. im Vertragsstaat des Abkommens Uber den Eu-
ropaischen Wirtschaftsraum gerechnet werden. Dies gilt auch vor dem Hintergrund, dass
die Ubermittlung des Flhrerscheins durch das Kraftfahrt-Bundesamt ebenfalls an eine von
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dem jeweiligen Mitgliedstaat bzw. Vertragsstaat benannte zentrale Stelle erfolgt, bei der es
sich nicht zwingend um die fur weitere MalRnahmen im konkreten Einzelfall, zum Beispiel
Aushandigung des Flhrerscheins, zustandige Stelle handeln muss. Unter Berilicksichtigung
vereinzelter, gegebenenfalls auch urlaubs-, feiertags- oder krankheitsbedingter Verzége-
rungen bei der Bearbeitung in beiden Mitgliedstaaten bzw. Vertragsstaaten muss deshalb
eine Dauer von drei bis funf Monaten ab Rechtskraft der Entscheidung angenommen wer-
den, nach welcher auch der Fiihrerschein im Falle einer Ubersendung wieder seinem Inha-
ber ausgehandigt wirde. In diesem Zeitraum wurde die eigentlich weiterhin zulassige Nut-
zung des Fuhrerscheins im EU-Ausland inklusive des Wohnsitzmitgliedstaates bzw. Wohn-
sitzvertragsstaates des Betroffenen beschrankt. Der Flhrerschein ware aufgrund der mit
einer Ubersendung an den Wohnsitzstaat verbundenen Besitzentziehung im Rahmen von
KontrollmaRnahmen im EU-Ausland durch den Betroffenen nicht vorzeigbar. Die Ubersen-
dung des Fuhrerscheins bei der Vollstreckung von Fahrverboten, die kirrzer als die prog-
nostizierte Ubliche Dauer einer Ubersendung sind, wiirde damit schon in zeitlicher Hinsicht
uber das zur Durchsetzung des Fahrverbots erforderliche Mal} hinausgehen.

Aber auch bei Fahrverboten, deren Lange die prognostizierte Ubersendungsdauer Gber-
steigen wirden, bedarf es sowohl fir den Betroffenen als auch fir die Kontrollbehérden
nicht dieser Vollstreckungsmallnahme zur effektiven Durchsetzung des Fahrverbots. Die
Eintragung des Fahrverbots ins FAER ist fur diese Rechtsfolge ausreichend. Sie ermoglicht
es den Kontrollbehorden, durch Einsichtnahme in das Register im Rahmen einer Verkehrs-
kontrolle das Bestehen eines Fahrverbots flir das Inland zu Gberprifen, was bislang zusatz-
lich auch durch den nicht mehr zuldssigen Vermerk bei EU-FUhrerscheininhabern ohne
Wohnsitz im Inland gewahrleistet wurde.

Zu Buchstabe b (§ 44 Absatz 3 StGB-E)

In § 44 Absatz 3 Satz 1 StGB wird auch an dieser Stelle durch den Einschub ,nach Absatz
2 Satz 4" verdeutlicht, dass die fur den — von der Wirksamkeit des Fahrverbots gegebenen-
falls abweichenden — Beginn der Verbotsfrist relevante Eintragung des Vermerks Uber das
Fahrverbot nur noch fir auslandische Fuhrerscheine mafigebend ist, die nicht von einem
Mitgliedstaat der Europaischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens
uber den Europaischen Wirtschaftsraum ausgestellt wurden.

Bereits im Umkehrschluss aus der Beschrankung des § 44 Absatz 2 Satz 3 in Verbindung
mit Absatz 3 Satz 1 StGB ergibt sich fur die Falle, in denen der Flhrerschein in einem
anderen Mitgliedstaat der Europaischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Ab-
kommens Uber den Europaischen Wirtschaftsraum ausgestellt wurde und der Inhaber des
Fihrerscheins seinen ordentlichen Wohnsitz nicht im Inland hat, dass die Verbotsfrist zu-
kinftig ab dem Tag des Eintritts der Wirksamkeit des Fahrverbots (§ 44 Absatz 2 Satz 1
StGB) an gerechnet wird. Zur Klarstellung wird § 44 Absatz 3 StGB um einen entsprechen-
den neuen Satz 2 erganzt.

Durch die Statuierung einer starren Frist von einem Monat nach Rechtskraft sowohl fir die
Wirksamkeit des Fahrverbots (§ 44 Absatz 2 Satz 1 StGB) als auch fiir den Verbotsbeginn
wird mehreren Aspekten Rechnung getragen. Ziel ist es, den Beginn des Fahrverbots und
den Lauf der Verbotsfrist sowohl fur den Verurteilten als auch fur die Vollzugs- und Kon-
trollbehdérden transparent zu gestalten. Fur Letztere kann Transparenz mangels Zulassig-
keit eines Vermerks nur Uber die Eintragung im FAER erreicht werden. Einen Monat nach
Rechtskraft und damit zu Beginn des Fahrverbots ist in den Uberwiegenden Fallen seine
Eintragung in das FAER erfolgt und somit gesichert, dass die Kontrollbehdérden in der Regel
das Fahrverbot mit seinem Beginn feststellen kénnen. Die Gerichte und Staatsanwaltschaf-
ten sind gemalR § 28 Absatz 4 Satz 1 StVG verpflichtet, dem KBA die nach § 28 Absatz 3
StVG eintragungspflichtigen Daten unverzuglich zu Ubermitteln. Hierzu kénnen sie gemaf
§ 28 Absatz 4 Satz 2 StVG die Datenlbermittlung auch im Wege der Datenfernubertragung
durch Direkteinstellung vornehmen.
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Zugleich wird damit gegentber der bisherigen Rechtslage der Beginn des Fahrverbots nicht
weiter hinausgezdgert. Fur den Fuhrerscheininhaber ist durch die starre Fristregelung
ebenfalls klar, ab welchem Zeitpunkt das Fahrverbot gilt. Durch den parallelen Beginn der
Verbotsfrist wird auch eine faktische Verlangerung des Fahrverbots vermieden, die bislang
durch einen deutlich verzdgerten Beginn der Verbotsfrist moglich war, weil dieser an die
Eintragung des Vermerks auf den Fuhrerschein und die Vorlage zu diesem Zweck durch
den Fuhrerscheininhaber oder die Beschlagnahme zu diesem Zweck geknuipft war. Diese
— gegenuber der fur sonstige Fihrerscheininhaber geltenden abweichenden — Regelung
des Beginns der Verbotsfrist rechtfertigt sich durch den Umstand, dass der Inhaber eines
auslandischen EU-Fuhrerscheins ohne Wohnsitz im Inland den frihzeitigen Beginn der Ver-
botsfrist nicht mehr durch die Vorlage des Flhrerscheins zur Vermerkeintragung beeinflus-
sen kann. Sonstige Fuhrerscheininhaber haben dagegen auch weiterhin einen gleichzeiti-
gen Beginn der Verbotsfrist mit Wirksamwerden des Fahrverbots durch rechtzeitige Vorlage
des Fuhrerscheins zur amtlichen Verwahrung oder Vermerkeintragung in der Hand.

Zu Nummer 2 (§ 69b Absatz 2 Satz 2 StGB-E)

Durch die Anderung in § 69b Absatz 2 Satz 2 StGB wird bestimmt, dass die strafrechtliche
Entziehung der Fahrerlaubnis nur noch in auslandischen Fuhrerscheinen, die nicht von ei-
nem anderen Mitgliedstaat der Europaischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des
Abkommens Uber den Europaischen Wirtschaftsraum ausgestellt wurden, vermerkt wird.
Die in einem anderen Mitgliedstaat der Europaischen Union oder in einem anderen Ver-
tragsstaat des Abkommens Uber den Europaischen Wirtschaftsraum ausgestellten Karten-
fihrerscheine, deren Inhaber ihren ordentlichen Wohnsitz nicht in dem das Verbot anord-
nenden Mitglied- oder Vertragsstaat haben, werden von der bisherigen Vermerkregelung
ausgenommen. Dies dient ebenso wie die Anderung in § 44 Absatz 2 Satz 4 StGB-E der
Umsetzung der Entscheidung des Europaischen Gerichtshofs vom 29. April 2021 in der
Rechtssache C-56/20. Die Entziehung der Fahrerlaubnis wird — wie bislang — gemal § 28
Absatz 3 Nummer 2 StVG in das FAER eingetragen und der Wohnsitz- bzw. Ausstellerstaat
Uber die Mallnahme gemal} § 30 Absatz 10 StVG unterrichtet. Dies ermoglicht dem ande-
ren Mitgliedstaat bzw. Vertragsstaat gegebenenfalls die Einleitung eigener Malnahmen.

Zu Artikel 2 (Anderung des StraBenverkehrsgesetzes)
Zu Nummer 1 (§ 3 Absatz 2 StVG-E)

Die Einflgung des neuen Satzes 4 in § 3 Absatz 2 StVG bewirkt, dass die nach einer ver-
waltungsrechtlichen Entziehung der Fahrerlaubnis fehlende Fahrberechtigung im Inland auf
Fuhrerscheinen, die in anderen Mitgliedstaaten der Europaischen Union oder anderen Ver-
tragsstaaten des Abkommens Uber den Europaischen Wirtschaftraum ausgestellt wurden
und deren Inhaber ihren ordentlichen Wohnsitz nicht im Inland haben, nicht (mehr) auf die-
sen Fuhrerscheinen einzutragen ist. Dies dient der Umsetzung der Entscheidung des Eu-
ropaischen Gerichtshofs vom 29. April 2021 in der Rechtssache C-56/20, wonach ein Mit-
gliedstaat der Europaischen Union, der gegen den Inhaber eines in einem anderen Mit-
gliedstaat der Europaischen Union ausgestellten EU-Kartenfiihrerscheins ein mit Wirkung
fur das Inland geltendes Verbot, ein Kraftfahrzeug zu fihren, erlassen hat, nicht berechtigt
ist, einen Vermerk Uber dieses Verbot auf dem fremden EU-Kartenfuhrerschein anzubrin-
gen, wenn der Inhaber des Fuhrerscheins seinen ordentlichen Wohnsitz im Sinne von Arti-
kel 12 Richtlinie 2006/126/EG nicht in dem das Verbot anordnenden Mitgliedstaat hat.
Diese Auslegung ist dann auch fur einen in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens
Uber den Europaischen Wirtschaftsraum ausgestellten Kartenflihrerschein mafgeblich.

Die fehlende Fahrberechtigung im Inland ist in diesen Fallkonstellationen weiterhin im Wege
der elektronischen Abfrage im FAER ersichtlich. Dies ermdglicht es den Kontrollbehérden,
durch Einsichtnahme in das Register im Rahmen einer Verkehrskontrolle die fehlende Fahr-
berechtigung im Inland zu erkennen. Dies war bislang zusatzlich auch durch den in diesen
Fallgestaltungen nicht mehr zulassigen Vermerk auf dem EU- bzw. EWR-FUhrerschein zu
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erkennen, die elektronische Einsichtnahme in das FAER ist jedoch bei Inhabern mit or-
dentlichem Wohnsitz im Ausland ausreichend. Weitergehende MalRnahmen sind weder er-
forderlich noch verhaltnismaRig. Eine Einziehung und Ubersendung des Fiihrerscheins an
den EU-Mitgliedstaat bzw. EWR-Vertragsstaat des ordentlichen Wohnsitzes scheidet
schon deshalb aus, weil der Mitgliedstaat bzw. Vertragsstaat des voribergehenden Aufent-
halts dem Inhaber eines von einem anderen Mitgliedstaat bzw. Vertragsstaat ausgestellten
Fuhrerscheins nur das Recht aberkennen kann, in seinem Hoheitsgebiet zu fahren (Um-
kehrschluss aus Artikel 11 Absatz 4 Unterabsatz 2 der Richtlinie 2006/126/EG). Zulassig
bleibt fir die Inhaber des jeweiligen Flhrerscheins dessen Nutzung im EU-Ausland inklu-
sive des Wohnsitzmitgliedstaats bzw. Wohnsitzvertragsstaats des Fihrerscheininhabers.
Dies ist der Tatsache geschuldet, dass es sich um einen fremden Hoheitsakt handelt, in
den deutsche Behdrden nicht in gleichem Male eingreifen kdnnen wie in einen inlandi-
schen Hoheitsakt. Der Fiihrerschein wére im Falle einer Einziehung und Ubersendung an
den EU-Mitgliedstaat bzw. EWR-Vertragsstaat des ordentlichen Wohnsitzes fir die Dauer
der Ubersendung an den Wohnsitzstaat im Rahmen von Kontrollmafnahmen im EU-Aus-
land durch den Betroffenen nicht vorzeigbar. Eine solche MaRnahme wirde die Reichweite
der auf das Inland beschrankten Aberkennung der Fahrberechtigung deutlich Gberschrei-
ten. Dabei ist auch zu berlcksichtigen, dass bei Betroffenen mit ordentlichem Wohnsitz in
Deutschland typischerweise ein grofReres Gefahrdungspotential flr den inlandischen Stra-
Renverkehr besteht als bei Personen mit ordentlichem Wohnsitz im Ausland, da sich Ers-
tere eben nicht nur vortibergehend, sondern dauerhaft im Inland aufhalten und am Stra-
Renverkehr teilnehmen.

Zu Nummer 2 (§ 4 Absatz 10 Satz 3 StVG-E)

Die Anderung des § 4 Absatz 10 Satz 3 StVG ist eine Folgednderung der Anderung des §
3 Absatz 2 StVG. Inhaber eines in einem anderen Mitgliedstaat der Europaischen Union
oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens Uber den Europaischen Wirtschafts-
raum ausgestellten Flhrerscheins, die ihren ordentlichen Wohnsitz nicht im Inland haben,
mussen ihren Fihrerschein bei einem Entzug der Fahrerlaubnis (mit Wirkung der Aberken-
nung der Fahrberechtigung fur das Inland) nicht abliefern oder zur Eintragung der Entschei-
dung vorlegen. Daher beginnt bei ihnen die Frist, nach deren Ablauf ihnen nach Entzug der
Fahrerlaubnis wegen Erreichens der Acht-Punkte-Schwelle frihestens die Fahrerlaubnis
neu erteilt werden kann, in Ermangelung eines anderen Anknipfungspunktes mit der Wirk-
samkeit der Entziehung.

Zu Nummer 3 (§ 25 StVG-E)
Zu Buchstabe a (§ 25 Absatz 2 bis 4 StVG-E)
Die Absatze 2 bis 4 des § 25 StVG werden geandert

Die Regelung Uber den Beginn des verwaltungsrechtlichen Fahrverbots in Absatz 2 wird an
die Regelung uber den Beginn des strafrechtlichen Fahrverbots nach § 44 StGB angepasst.
Das Fahrverbot wird nicht mehr unmittelbar mit Rechtskraft der Buf3geldentscheidung wirk-
sam, sondern erst dann, wenn der Flhrerschein nach Rechtskraft der Bu3geldentschei-
dung in amtliche Verwahrung gelangt oder — was nunmehr ausdrucklich nur noch bei einem
auslandischen Flhrerschein, der weder von einem Mitgliedstaat der Europaischen Union
noch von einem anderen Vertragsstaat des Abkommens Uber den Europaischen Wirt-
schaftsraum ausgestellt wurde, in Betracht kommt — das Fahrverbot im Inland in ihm ver-
merkt ist, spatestens jedoch einen Monat nach Eintritt der Rechtskraft der Bul3geldentschei-
dung. In Fallen, in denen die Inverwahrnahme des Flhrerscheins oder der Eintrag des
Sperrvermerks auf dem Fuhrerschein als AnkniUpfungspunkt ausscheidet, also insbeson-
dere bei einem von einem anderen Mitgliedstaat der Europaischen Union oder einem an-
deren Vertragsstaat des Abkommens Uber den Europaischen Wirtschaftsraum ausgestell-
ten Fuhrerschein, dessen Inhaber seinen ordentlichen Wohnsitz im Ausland hat, wird das
Fahrverbot einen Monat nach Eintritt der Rechtskraft der BuRgeldentscheidung wirksam. In



-23- Drucksache 444/25

diesem Fall ist eine Kontrolle des Fahrverbots allein anhand des FAER mdglich, so dass
sichergestellt werden muss, dass die Entscheidung Uber das Fahrverbot bis zum Zeitpunkt
des Beginns seiner Wirksamkeit auch an das FAER Ubermittelt und dort eingetragen wor-
den ist, was vor Ablauf eines Monats nach Eintritt der Rechtskraft nicht in jedem Fall gege-
ben ist. Absatz 2 regelt dabei nur, unter welchen Voraussetzungen jeweils die Wirksamkeit
des Fahrverbots eintritt. In welchen Fallen der Fihrerschein verwahrt oder das Fahrverbot
in ihm eingetragen wird — und in welchen Fallen im Umkehrschluss nicht — regelt Absatz
2a. Hierzu gilt das Nachfolgende.

Die bisherigen Regelungen in Absatz 2 Satz 2 bis 4 sind aus systematischen Grinden und
zur besseren Lesbarkeit in einen neuen Absatz 2a Uberfihrt worden. Durch die Einfigung
des neuen Satzes 3 wird zudem bestimmt, dass das verwaltungsrechtliche Fahrverbot nur
noch in auslandischen Flhrerscheinen, die nicht von einem Mitgliedstaat der Européischen
Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens tUber den Europaischen Wirt-
schaftsraum ausgestellt wurden, vermerkt wird. Nach der Entscheidung des Europaischen
Gerichtshofs vom 29. April 2021 in der Rechtssache C-56/20 ist ein Mitgliedstaat, der gegen
den Inhaber eines in einem anderen Mitgliedstaat der Europédischen Union ausgestellten
EU-Kartenflihrerscheins ein mit Wirkung fiir das Inland geltendes Verbot, ein Kraftfahrzeug
zu fuhren, erlassen hat, nicht berechtigt, einen Vermerk tber dieses Verbot auf dem EU-
Kartenflihrerschein anzubringen, wenn der Inhaber des Fihrerscheins seinen ordentlichen
Wohnsitz im Sinne von Artikel 12 der Richtlinie 2006/126/EG nicht in dem das Verbot an-
ordnenden Mitgliedstaat hat. Eine entsprechende Auslegung ist dann auch hinsichtlich von
Eintragen auf Fuhrerscheinen, die in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens Uber
den Europaischen Wirtschaftsraums ausgestellt wurden und deren Inhaber ihren ordentli-
chen Wohnsitz nicht in dem das Verbot anordnenden Vertragsstaat haben, anzunehmen.
Aus der bisherigen Vermerkregelung des Absatz 3, die nun in Absatz 2a Satz 3 Uberfuhrt
wird, sind deshalb diese Falle auszuklammern. Die Regelung des bisherigen Absatzes 2
Satz 4 und des bisherigen Absatzes 3 Satz 2 wird in Satz 4 des Absatzes 2a Uberfihrt.

Die Regelungen uber den Beginn des Fahrverbots in Fallen, in denen in den zwei Jahren
vor Begehen der Ordnungswidrigkeit nicht die Rechtskraft einer Entscheidung tber ein ge-
gen den Betroffenen verhangtes Fahrverbot eingetreten ist und diese auch bis zur Buf3-
geldentscheidung nicht eintritt, werden von dem bisherigen Absatz 2a in den neu gefassten
Absatz 3 Uberfuhrt. Aus den o. g. Grinden wird hier kiinftig ebenfalls differenziert zwischen
Fallgestaltungen, in denen der Flhrerschein amtlich zu verwahren oder ein Sperrvermerk
auf dem Flhrerschein einzutragen ist, und Fallgestaltungen, in denen dies nicht der Fall ist.
Bei Inhabern eines Fihrerscheins, der amtlich zu verwahren ist, bleibt es bei der bisher in
Absatz 2a enthaltenen Schonfrist-Regelung. Die Verwaltungsbehdérde oder das Gericht ha-
ben dabei zu bestimmen, dass abweichend von der in Absatz 2 genannten Frist das Fahr-
verbot spatestens vier Monate nach Eintritt der Rechtskraft der BuRgeldentscheidung wirk-
sam wird. Die Regelung wird nun ausdricklich auch auf Inhaber eines Fuhrerscheins, auf
denen ein Sperrvermerk einzutragen ist, erstreckt. Dies bedeutet, dass das Fahrverbot in
diesen Fallen wirksam wird, wenn der Fuhrerschein nach Rechtskraft der BuRgeldentschei-
dung in amtliche Verwahrung gelangt oder das Fahrverbot im Inland in ihm vermerkt wird,
spatestens jedoch vier Monate nach Eintritt der Rechtskraft der BuRgeldentscheidung.

Far Inhaber eines Fuhrerscheins, bei denen die Inverwahrnahme des Fuhrerscheins oder
der Eintrag des Sperrvermerks auf dem Fihrerschein als Ankntpfungspunkt ausscheidet,
gilt nun ebenfalls eine sog. Schonfrist. Dabei ist wie folgt zu differenzieren: Wenn der Be-
troffene in einer Erklarung einen Zeitpunkt abstrakt nach Tagen, Wochen oder Monaten
nach Eintritt der Rechtskraft der BuRgeldentscheidung fiir den Beginn der Wirksamkeit des
Fahrverbots benannt hat, der innerhalb eines Zeitraums von einem bis vier Monaten nach
Eintritt der Rechtskraft der Bu3geldentscheidung liegt (zum Beispiel ,20 Tage nach Eintritt
der Rechtskraft der BuRgeldentscheidung® oder ,5 Wochen nach Eintritt der Rechtskraft der
Buligeldentscheidung® oder ,3 Monate nach Eintritt der BulRgeldentscheidung®), legt die
Verwaltungsbehdrde oder das Gericht diesen Zeitpunkt fiir den Beginn der Wirksamkeit des
Fahrverbots fest. Wenn der Betroffene keine solche Erklarung abgegeben hat, bestimmt
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die Verwaltungsbehdrde oder das Gericht, dass das Fahrverbot vier Monate nach Eintritt
der Rechtskraft wirksam wird. Die Vier-Monats-Frist bei fehlender Erklarung soll insbeson-
dere sicherstellen, dass ein Nichterscheinen des Betroffenen im Anhérungs- oder gerichtli-
chen Verfahren die Wirksamkeit des Fahrverbots nicht Uber diese vier Monate hinaus ver-
zogert.

Die bisherige Regelung in Absatz 2b wird in den neuen Absatz 4 uUberfuhrt.
Zu Buchstabe b (§ 25 Absatz 5 StVG-E)

Hierbei handelt es sich um eine redaktionelle Folgednderung aufgrund der Anderung der
Absatze 2 bis 4.

Zu Buchstabe c (§ 25 Absatz 6 StVG-E)

Durch die Einfigung von Satz 2 in § 25 Absatz 6 StVG wird geregelt, dass die Verbotsfrist
in den Fallen, in denen der Flhrerschein nicht amtlich zu verwahren und auch kein Sperr-
vermerk auf ihm einzutragen ist, mit dem Wirksamwerden des Fahrverbots zu laufen be-
ginnt. Durch die Statuierung einer starren Frist von einem Monat nach Rechtskraft sowohl
fur die Wirksamkeit des Fahrverbots (§ 25 Absatz 2 StVG) als auch fir den Verbotsbeginn
wird mehreren Aspekten Rechnung getragen. Ziel ist es, den Beginn des Fahrverbots und
den Lauf der Verbotsfrist sowohl fir den Betroffenen als auch fir die Vollzugs- und Kon-
trollbehdrden transparent zu gestalten. Fur Letztere kann Transparenz mangels Zulassig-
keit eines Vermerks nur Gber die Eintragung im FAER erreicht werden. Einen Monat nach
Rechtskraft und damit zu Beginn des Fahrverbots ist in den Gberwiegenden Fallen seine
Eintragung in das FAER erfolgt und somit gesichert, dass die Kontrollbehérden in der Regel
das Fahrverbot mit seinem Beginn feststellen kdnnen. Wo dies bislang nicht der Fall ist,
sollten die zustandigen Stellen kiinftig zumindest in den Fallen, in denen der Fihrerschein
nicht amtlich zu verwahren und auch kein Sperrvermerk auf ihm einzutragen ist, eine Mel-
dung an und Eintragung in das FAER bis Beginn des Fahrverbots sicherstellen. Durch den
parallelen Beginn der Verbotsfrist wird auch eine faktische Verlangerung des Fahrverbots
vermieden, die bislang durch einen deutlich verzdgerten Beginn der Verbotsfrist moglich
war, weil dieser an die Eintragung des Vermerks auf den Fuhrerschein und die Vorlage zu
diesem Zweck durch den Fuhrerscheininhaber oder die Beschlagnahme zu diesem Zweck
geknlpft war. Diese gegenuber der fur sonstige Fuhrerscheininhaber geltenden abwei-
chende Regelung des Beginns der Verbotsfrist ist dadurch gerechtfertigt, dass die Betroffe-
nen in diesen Fallgestaltungen den friihzeitigen Beginn der Verbotsfrist und die Kontroll-
moglichkeit des Fahrverbots nicht mehr durch die Vorlage des Fuhrerscheins zur Vermer-
keintragung steuern kdnnen.

Zu Buchstabe d (25 Absatz 7 und 8 StVG-E)

Hierbei handelt es sich um eine redaktionelle Folgednderung.
Zu Buchstabe e (§ 25 Absatz 9 StVG-E)

Hierbei handelt es sich um eine redaktionelle Folgeanderung.
Zu Nummer 4 (§ 30 Absatz 10 Satz 1 StVG-E)

Durch die Anderung des § 30 Absatzes 10 Satz 1 StVG wird klargestellt, dass das Kraft-
fahrt-Bundesamt Eintragungen Uber rechtskraftige oder unanfechtbare Entscheidungen
nach § 28 Absatz 3 Nummer 1 bis 3 und 6 StVG, in denen Inhabern auslandischer Fahrer-
laubnisse die Fahrerlaubnis entzogen oder ein Fahrverbot angeordnet wird oder die feh-
lende Berechtigung von der Fahrerlaubnis im Inland Gebrauch zu machen, festgestellt wird,
auch an die zustandigen Stellen der Vertragsstaaten des Abkommens (ber den
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Europaischen Wirtschaftsraum zu Gbermitteln hat, um ihnen die Einleitung eigener Mal}3-
nahmen zu ermaoglichen.

Zu Artikel 3 (Anderung der Fahrerlaubnis-Verordnung)
Zu Nummer 1 (§ 47 FeV-E)
Zu Buchstabe a (§ 47 Absatz 2 FeV-E)

§ 47 Absatz 2 FeV-E behandelt nunmehr ausschlie3lich das Verfahren nach der Entziehung
oder Feststellung der fehlenden Fahrberechtigung im Inland bzw. bei der Anordnung von
Beschrankungen oder Auflagen durch inlandische Behdrden.

Die Ersetzung der bisherigen Satze 6 und 7 (diese werden in Absatz 2a Uberfuhrt) ist dabei
eine Folgeanderung der Anderung des § 3 Absatz 2 StVG. Bei Inhabern eines in einem
anderen Mitgliedstaat der Europaischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des
Abkommens Uber den Europaischen Wirtschaftsraum ausgestellten Fihrerscheins, die ih-
ren ordentlichen Wohnsitz nicht im Inland haben, wird die nach einer verwaltungsrechtli-
chen Entziehung der Fahrerlaubnis fehlende Fahrberechtigung im Inland nicht mehr auf
dem Fuhrerschein vermerkt. Entsprechendes gilt bei Beschrankungen oder Auflagen. Ent-
sprechende Fuhrerscheine sind daher auch nicht mehr unverzuglich der entscheidenden
Behorde vorzulegen.

Es bleibt jedoch wie bisher bei der in § 30 Absatz 10 StVG verankerten Unterrichtung der
zustandigen auslandischen Behorde Uber die Aberkennung der Fahrberechtigung im In-
land, um dieser die Einleitung eigener MaRnahmen zu ermdoglichen. Die Unterrichtungs-
pflicht des § 30 Absatz 10 StVG wird dabei dahingehend konkretisiert, dass die Giber das
Kraftfahrt-Bundesamt vorzunehmende Mitteilung Uber die Aberkennung der Fahrberechti-
gung oder die fehlende Fahrberechtigung im Inland im Falle der Entziehung einer auslan-
dischen EU- bzw. EWR-Fahrerlaubnis, dessen Inhaber seinen ordentlichen Wohnsitz nicht
im Inland hat,

— andie zustandige Stelle des anderen Mitgliedstaates der Europaischen Union oder des
anderen Vertragsstaates des Abkommens Uber den Europaischen Wirtschaftsraum, in
dem der Inhaber des Fuhrerscheins seinen ordentlichen Wohnsitz hat,

— in sonstigen Fallen (z.B. bei ordentlichem Wohnsitz auerhalb der Europaischen Union
und der Vertragsstaaten des Abkommens tber den Europaischen Wirtschaftsraum) an
die Behdrde, die den Fuhrerschein ausgestellt hat,

erfolgt.

Zu Buchstabe b (§ 47 Absatz 2a FeV-E)

Das Verfahren im Inland nach einer Entziehung oder Feststellung der fehlenden Fahrbe-
rechtigung durch die erteilende oder eine sonstige zustandige auslandische Behdrde ist

nun aus systematischen Griinden und zur besseren Lesbarkeit in einem neuen Absatz 2a
geregelt, in den die Satze 6 und 7 des bisherigen Absatzes 2 Uberfuhrt werden.

Zu Nummer 2 (§ 59 Absatz 1 Nummer 11 FeV-E)

Hierbei handelt es sich um eine redaktionelle Folgednderung zu der Anderung des § 25
Absatz 2 bis 4 StVG.
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Zu Nummer 3 (§ 61 Absatz 1 FeV-E)
Zu Buchstabe a (§ 61 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe d FeV-E)

Hierbei handelt es sich um eine redaktionelle Folgednderung zu der Anderung des § 25
Absatz 2 bis 4 StVG.

Zu Buchstabe b (§ 61 Absatz 1 Nummer 5 Buchstabe d FeV-E)

Hierbei handelt es sich um eine redaktionelle Folgednderung zu der Anderung des § 25
Absatz 2 bis 4 StVG und des § 44 Absatz 3 StGB.

Zu Artikel 4 (Anderung der Strafprozessordnung)
Zu Nummer 1 (§ 111a StPO-E)
Zu Buchstabe a (§ 111a Absatz 4 StPO-E)

Durch die Erganzung um die Einziehungsregelung des § 69b Absatz 2 Satz 1 StGB wird
ausdricklich bestimmt, dass die bisherige Regelung des § 111a Absatz 4 StPO auch flr
EU- bzw. EWR-Fuhrerscheine gilt, sofern der Inhaber seinen ordentlichen Wohnsitz im In-
land hat. Bisher bezog sich § 111a Absatz 4 StPO durch den Verweis auf § 69 Absatz 3
Satz 2 StGB explizit nur auf von einer deutschen Behorde ausgestellte FUhrerscheine. Im
Hinblick darauf, dass diesen Fuhrerscheinen gemal § 111a Absatz 3 Satz 2 StPO solche
EU- bzw. EWR-FUhrerscheine, deren Inhaber ihren ordentlichem Wohnsitz im Inland ha-
ben, insofern gleichgestellt werden, als auch bei ihnen die vorlaufige Entziehung der Fahr-
erlaubnis zugleich als Anordnung oder Bestatigung der Beschlagnahme des Fihrerscheins
wirkt, ist auch eine Anwendung des § 111a Absatz 4 StPO auf sie sachgerecht.

Zu Buchstabe b (§ 111a Absatz 5 Satz 1 StPO-E)

Durch die Ergédnzung um die Einziehungsregelung des § 69b Absatz 2 Satz 1 StGB wird
ausdrucklich bestimmt, dass die bisherige Regelung des § 111a Absatz 5 Satz 1 StPO auch
fur die Herausgabe von EU- bzw. EWR-Fuhrerscheinen gilt, sofern der Inhaber seinen or-
dentlichen Wohnsitz im Inland hat. Bisher bezog sich § 111a Absatz 5 Satz 1 StPO durch
den Verweis auf § 69 Absatz 3 Satz 2 StGB explizit auf von einer deutschen Behdrde aus-
gestellte FUhrerscheine. Auf Inhaber von EU- bzw. EWR-FUhrerscheinen mit ordentlichem
Wohnsitz im Inland war § 111a Absatz 5 StPO (nur) entsprechend anzuwenden, weil diese
nicht schlechter gestellt werden dirfen als Inhaber eines von einer deutschen Behdrde aus-
gestellten Fuhrerscheins (Hauck in Lowe-Rosenberg, StPO, Band 3/1, 27. Auflage, 2019,
§ 111a Rn. 85).

Zu Buchstabe c (§ 111a Absatz 6 Satz 1 StPO-E)

Die Anderung stellt klar, dass bei allen auslandischen Fiihrerscheinen, die nicht von einem
Mitgliedstaat der Europaischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens
Uber den Europaischen Wirtschafsraum ausgestellt wurden, weiterhin die vorlaufige Entzie-
hung der Fahrerlaubnis auf dem Fuhrerschein zu vermerken ist. Bei Fuhrerscheinen, die
von einem anderen Mitgliedstaat der Europaischen Union oder einem anderen Vertrags-
staat des Abkommens uber den Europaischen Wirtschaftsraum ausgestellt wurden und de-
ren Inhaber ihren ordentlichen Wohnsitz nicht im Inland haben, wird demgegeniber zukinf-
tig nur noch die schon bislang gemaR § 28 Absatz 3 Nummer 2 StVG vorgesehene Eintra-
gung der vorlaufigen Entziehung der Fahrerlaubnis in das FAER vorgenommen.
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Zu Nummer 2 (§ 268c Satz 1 StPO-E)

Die Belehrung nach § 268c Satz 1 StPO soll bislang sicherstellen, dass dem Angeklagten
das Auseinanderfallen von Wirksamkeit des Fahrverbots und Beginn der Verbotsfrist nach
§ 44 Absatz 3 Satz 1 StGB vergegenwartigt wird, damit ihm keine Nachteile dadurch ent-
stehen, dass er diese Rechtslage nicht oder nicht vollstandig erfasst hat (MUiKo-Molden-
hauer, StPO, 1. Auflage 2016, § 268c Rn. 2). Diese Gefahr besteht zwar zukunftig nicht
mehr fur die Inhaber eines EU-Kartenfiihrerscheins ohne ordentlichen Wohnsitz im Inland,
weil fUr sie die Verbotsfrist gemaf § 44 Absatz 3 Satz 2 StGB-E mit Wirksamkeit des Fahr-
verbots zu laufen beginnt. Allerdings besteht bei diesen Fuhrerscheininhabern die Gefahr
der irrigen Annahme, die Verbotsfrist wiirde bereits mit Eintritt der Rechtskraft des Urteils
beginnen und somit einen Monat friiher als gesetzlich vorgesehen enden. Beginn und Ende
der tatsachlichen Verbotsfrist ergaben sich bisher aus dem Sperrvermerk, der nicht mehr
vorgesehen ist. § 268c Satz 1 StPO soll daher dahingehend erweitert werden, dass die
Belehrung in den Fallen des § 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 StGB zu erfolgen hat.

Zu Nummer 3 (§ 463b Absatz 2 StPO-E)

Bei der Erganzung des Verweises auf § 69b Absatz 2 Satz 2 StGB-E handelt es sich um
eine Folgeanderung dazu, dass die Regelung in § 69b Absatz 2 Satz 2 StGB, nach der ein
Fahrverbot oder die Entziehung der Fahrerlaubnis und die Sperre auf dem Flhrerschein zu
vermerken ist, zukunftig nur noch fur auslandische Fuhrerscheine gilt, die nicht von einem
Mitgliedstaat der Europaischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens
Uber den Europaischen Wirtschaftsraum ausgestellt wurden. Zur Eintragung des Vermerks
nach § 69b Absatz 2 Satz 2 StGB-E kénnen auslandische Fihrerscheine weiterhin im Voll-
streckungsverfahren beschlagnahmt werden.

Zu Artikel 5 (Inkrafttreten)

Artikel 5 regelt, dass dieses Gesetz am ersten des vierten auf die Verkiundung folgenden
Monats in Kraft tritt. Dadurch soll den Landern auf deren ausdrucklichen Wunsch ausrei-
chend Zeit fir die Anpassung ihrer Verwaltungsverfahren in technischer Hinsicht insbeson-
dere an die neuen Vorgaben des § 25 StVG ermdglicht werden.



	0444-25.pdf�
	A. Problem und Ziel
	B. Lösung
	C. Alternativen
	D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand
	E. Erfüllungsaufwand
	E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger
	E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft
	E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung

	F. Weitere Kosten

	0444-25-text.pdf�

